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132. Gemeindeverband Mürzzuschlag-Kindberg gemäß
Artikel 31 Kirchenverfassung (ohne Rechtspersön-
lichkeit) der Evangelischen Pfarrgemeinde A. und
H. B. Mürzzuschlag und der Evangelischen Pfarr-
gemeinde A. und H. B. Kindberg-Mittleres Mürztal

133. Namensänderung der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. und H. B. Salzburg-West

134. Bestellung von Mag. Gustav Klosius zum Pfarrer zur
besonderen Verwendung in den Evangelischen Pfarr-
gemeinden A. B. Gmunden und Bad Ischl

135. Bestellung von Dr. Mag. Margit Leuthold zur Pfarre-
rin der 50-%-Krankenhauspfarrstelle im Allgemeinen
Krankenhaus Wien und der 50-%-Projektpfarrstelle
im Evangelischen Krankenhaus Wien

136. Bestellung von Mag. Heiner Schmidt zum Pfarrer auf
die 50-%-Teilpfarrstelle der Evangelischen Pfarrge-
meinde A. u. H. B. Salzburg-Süd in Kombination mit
einer halben Stelle mit voller Lehrverpflichtung

137. Bestellung von Mag. Martina Ahornegger zur Pfarre-
rin der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Ramsau
am Dachstein

138. Bestellung von Dipl.-Ing. (FH) Mag. Astrid Körner
zur Pfarrerin auf die mit der Amtsführung verbun-
dene Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Villach-Stadtpark

139. Bestellung von Mag. Wolfgang Rehner zum Pfarrer
auf die mit der Amtsführung verbundene Pfarrstelle
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Salz-
burg-Nördlicher Flachgau

140. Bestellung von Mag. Sari Wagner zur Pfarrerin auf
die 50-%-Teilpfarrstelle der Evangelischen Finni-
schen Gemeinde A. B. in Österreich

141. Zuteilung von Mag. Anna Kampl als Lehrvikarin der
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Favoriten-
Christuskirche

A M T S B L A T T
f ü r  d i e  E v a n g e l i s c h e  K i r c h e  i n  Ö s t e r r e i c h
Jahrgang 2014 Ausgegeben am 30. September 2014 9. Stück

ERÖFFNUNGSGOTTESDIENST

für die 5. Session der 14. SYNODE A. B.
sowie für die 4. Session der XIV. GENERALSYNODE

am Sonntag, dem 7. Dezember 2014, um 18.00 Uhr,
in der Kirche der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. St. Pölten,

Heßstraße 20, 3100 St. Pölten.

Die Beratungen der Synode A. B. beginnen am 8. Dezember 2014 um 9.00 Uhr, die Beratungen der 
Generalsynode beginnen am 9. Dezember 2014 um 15.00 Uhr.

(Zl. SYN 01; 1703/2014 vom 11. September 2014)
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120. Zl. KOL 25; 1623/2014 vom 4. September 2014

Kollektenaufruf für den 3. Sonntag im Oktober, 19. Okto-
ber 2014: Österreichische Bibelgesellschaft

Sehr herzlich danke ich allen Gemeinden für die Kol-
lekte des Bibelsonntages im Vorjahr und damit verbunden
die Bitte um Unterstützung der bibelmissionarischen
Arbeit der Österreichischen Bibelgesellschaft auch im 
heurigen Jahr!

Die Stimme der Bibel in unserer Kirche, in den Gemein-
den und darüber hinaus wach zu halten, lebendige und ein-
ladende Zugänge zur Begegnung mit der Bibel und ihrer
Botschaft zu erschließen, ist der Auftrag der Bibelgesell-
schaft. Unser evangelischer Glaube lebt schließlich aus der
Bibel! Die vielfältige bibelmissionarische Arbeit der Bibel-
gesellschaft ist nur dank der Unterstützung durch Kollek-
ten und Spenden überhaupt möglich.

Die Bibelgesellschaft bietet den Gemeinden in ganz
Österreich Vorträge, Seminare, Wanderausstellungen,
Bibeltage oder auch Bibelwochen an. Die Bibelgesellschaft
ist die kompetente Partnerin zum Thema Bibel.

In Zusammenarbeit mit den evangelischen Gefängnis-
seelsorgerInnen bekommen Insassen der Justizanstalten
von der Bibelgesellschaft kostenlose Bibelausgaben in
ihren jeweiligen Sprachen. Ein ganz wichtiges Dauerpro-
jekt ist die Bibelverbreitung in vielen Sprachen unter
Flüchtlingen und Schubhäftlingen in Zusammenarbeit mit
Flüchtlingsbetreuungsorganisationen und offiziellen 
Stellen in ganz Österreich — hier schenkt die biblische
Botschaft Hoffnung. Die Wanderausstellung „Gott hat den
Fremdling lieb“ bietet herausfordernde biblische Einsich-
ten zum Thema für Gemeinden und Schulen.

Im Bibelzentrum am Museumsquartier in Wien finden
sich viele Schulklassen und Gemeindegruppen ein, um
kompetent und anschaulich mehr über die Bibel und ihre
Botschaft zu erfahren. Dass wir, gerade auch im Rahmen
von Events immer wieder Fernstehende, Neugierige und
Suchende ansprechen können auf die Bibel, erfüllt uns mit
Freude. Nicht nur junge Menschen werden beispielsweise
durch die neue kostenlose Bibelquiz-App eingeladen, sich
spielerisch mit der Bibel auseinanderzusetzen.

Mit der Kollekte am heutigen Bibelsonntag tragen Sie
dazu bei, dass die bibelmissionarische Arbeit der Bibel-
gesellschaft weitergeht und Jung und Alt einen Zugang zur
Bibel erhalten, der ihnen neue Perspektiven für ihr Leben
eröffnet!

Ein herzliches „Danke“ für Ihre Unterstützung der
Arbeit der Bibelgesellschaft!

Dr. Jutta Henner
Direktorin Österreichische Bibelgesellschaft

121. Zl. KOL 08; 1749/2014 vom 17. September 2014

Kollektenaufruf für das Reformationsfest:
Gustav-Adolf-Verein

Die Evangelische Pfarrgemeinde A. u. H. B. Melk-
Scheibbs besteht seit über 50 Jahren und stellt mit rund
1000 Mitgliedern eine typische niederösterreichische 
Diasporagemeinde im Herzen des Mostviertels dar.
Sonntäglich finden parallele Gottesdienste in Melk,
Scheibbs und Wieselburg statt.

Eine Renovierung der Kirche, die Errichtung eines bis-
her fehlenden barrierefreien Gemeindezentrums sowie der
Neubau einer Pfarrwohnung standen im Zentrum unseres
Projekts Evangelisches Gemeindezentrum (EGZ) in Melk,
das nach über zehnjähriger Planung und innergemeindli-
cher Diskussion in knapp zweijähriger Bauzeit im Herbst
2010 abgeschlossen werden konnte. Entstanden ist ein 
heller und moderner geistlicher Treffpunkt, der von vielen
gerne in Anspruch genommen wird.

Für unsere kleine Gemeinde stellt die Finanzierung eine
große Herausforderung dar. Insgesamt betrugen die Bau-
kosten € 1,190.000, die wir derzeit in monatlichen Raten
abzahlen.

Unsere Gemeinde bedankt sich im Voraus für Ihre Hilfe
und Unterstützung. Wir heißen Sie im neuen Evangeli-
schen Gemeindezentrum Melk herzlich willkommen.

122. Zl. SYN 17; 1417/2014 vom 9. September 2014

Kommission für Weltmission und Entwicklungszusam-
menarbeit der XIV. Generalsynode

In der gemeinsamen Sitzung der Kirchenpresbyterien 
A. B. und H. B. vom 17. März 2014 wurde Dkfm. Jürgen
KIENINGER als nicht-synodales Mitglied bestellt (statt
Luzia WIBIRAL).

123. Zl. SYN 02 a; 1726/2014 vom 15. Oktober 2014

Ausbildungskommission der gemeinsamen Sitzung der
Kirchenpresbyterien A. B. und H. B.

In die Ausbildungskommission wurden als stimmbe-
rechtigtes weiteres Mitglied FI Mag. Peter PRÖGLHÖF
(statt bisher Prof. Mag. Gisela EBMER),

sowie FI Dipl. Päd. Lenore WESELY als zusätzliche
(nicht stimmberechtigte) Expertin in der gemeinsamen 
Sitzung der Kirchenpresbyterien A. B. und H. B. am 9.
September 2014 gewählt.

Kundmachungen  des Evange l i s chen  Oberk i r chenra tes A. u . H. B .

142. Delegationen, Vertretungen und Beauftragungen des
Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

143. Delegationen, Vertretungen und Beauftragungen der
Evangelischen Kirche H. B.

144. Bestellung von Mag.a Barbara Wedam zur Pfarrerin
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Feld-
kirch

Kirchliche Mitteilungen
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124. Zl. EHG 01; 1713/2014 vom 12. September 2014

Ausschreibung der 20-%-Pfarrstelle der Evangelischen
Hochschulgemeinde Linz

Der Superintendentialausschuss Oberösterreich
schreibt hiermit die 20-%-Pfarrstelle der Evangelischen
Hochschulgemeinde Linz zur Besetzung durch einen Pfar-
rer/eine Pfarrerin zum 1. März 2015 aus.

Das Aufgabenfeld der Evangelischen Hochschulgemein-
den wird in der Ordnung der EHG (§ 3) folgendermaßen
beschrieben:

„Seelsorge, Bildungsmaßnahmen und evangelische 
Präsenz betreffen insbesondere folgende Aufgaben der
Evangelischen Hochschulgemeinden vor Ort:

• Individuelle seelsorgerliche und persönlichkeitsstär-
kende Begleitung,

• Feiern von Gottesdiensten und Andachten,
• spirituelle Angebote (z. B. Bibelarbeit, Einkehrtage),
• inhaltliche Angebote entsprechend dem akademi-

schen Umfeld (Diskussionen und Veranstaltungen, 
z. B. zur Persönlichkeitsbildung und zur Entwicklung
der ethischen Urteilsfindung) und

• gemeinschaftsbildende Angebote (Clubabende, Ex-
kursionen, Freizeiten).“

Da die Pfarrstelle seit mehreren Jahren unbesetzt war,
erwarten wir von der Hochschulseelsorgerin, dem Hoch-
schulseelsorger in erster Linie Aufbauarbeit: das Knüpfen
von Kontakten, den Aufbau von Beziehungen, das Sam-
meln von interessierten Studierenden und die Strukturie-
rung der Arbeit gemäß den eigenen Begabungen und den
Bedürfnissen der Studierenden.

Die Aufgabe wird in Zusammenarbeit mit dem Evange-
lischen Studentenheim Dietrich Bonhoeffer und dessen
Leiter wahrgenommen. Dieses stellt für die Arbeit ein Büro
zur Verfügung.

Eine Dienstwohnung steht nicht zur Verfügung.
Bewerbungen sind bis zum 31. Dezember 2014 an 

die Evangelische Superintendentur Oberösterreich, 

Bergschlösslgasse 5, 4020 Linz, Tel. (0732) 65 75 65,
ooe@evang.at, zu richten.

125. Zl. A 17; 1622/2014 vom 4. September 2014

Termin für den 1. Teil des Examen pro ministerio im Fach
Religionspädagogik und Erwachsenenbildung

Die mündliche Prüfung im Fach Religionspädagogik
und Erwachsenenbildung 2015 findet am Montag, 29. Juni
2015, ab 9.00 Uhr im Evangelischen Zentrum, Severin-
Schreiber-Gasse 1–3, 1180 Wien, statt.

126. Zl. P 2059; 1730/2014 vom 16. September 2014

Ordination von Mag. Dr. Gernot Hochhauser

Mag. Dr. Gernot Hochhauser wurde am 7. September
2014 in der Auferstehungskirche Liezen durch Superinten-
dent MMag. Hermann Miklas unter Assistenz von Pfarrer
i. R. Dr. Klaus Heine, Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger und
Pfarrer Mag. Rudolf Waron ordiniert.

127. Zl. A 07; 1556/2014 vom 27. August 2014

Österreichischer Nationalfeiertag — 26. Oktober 2014

Alle Pfarrgemeinden werden gebeten, die Bedeutung
dieses Tages durch eine entsprechende Beflaggung der 
Kirchen und kirchlichen Gebäude hervorzuheben und im
Rahmen der an diesem Feiertag oder am vorausgehenden
Sonntag stattfindenden Gottesdienste in den Predigten in
geeigneter Weise auf den Nationalfeiertag hinzuweisen
und auch im Gebet unserer österreichischen Heimat zu
gedenken.

128. Zl. G 05; 1619/2014 vom 4. September 2014

Delegationen, Vertretungen und Beauftragungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. und H. B.

Organisation/Einrichtung Delegiert/Beauftragt

Albert-Schweitzer-Haus
Betriebsgesellschaft Erwin Schranz

Amt für Evangelische Kirchenmusik Matthias Krampe
Lydia Burchhardt

Prüfungsvorsitz Michael Bünker

Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Bildungswerke (AEBW) Karl Schiefermair

Arbeitsgemeinschaft für Ökumenisches Liedgut (AÖL) Werner Horn

Brot für die Welt Karl Schiefermair
Kooperationsrat Klaus Heußler



— 120 —

Organisation/Einrichtung Delegiert/Beauftragt

Bundeskanzleramt
KommAustria — Publizistikförderungsbeirat Thomas Dasek

Paul Wuthe (Stv.)
Volksgruppenbeirat Otto Mesmer

Balázs Németh
Gesellschaftlicher Beirat —

Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau Udo Jesionek
Kunstförderungsbeirat Matthias Krampe

Stefan Schumann (Stv.)

Bundesministerium für Familie und Jugend
Schulbuchaktion Marco Uschmann

Diakonie Österreich Karl Schiefermair

Evangelische Akademie Wien Karl Schiefermair

Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungszusammenarbeit
(EAEZ) Karl Schiefermair

Evangelische Frauenarbeit (EFA) Hannelore Reiner

Evangelische Jugend (ejö) Gerhild Herrgesell

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Arbeitskreis für Konfessionskunde in Europa Michael Bünker

Paul Weiland
ARGE Missionarische Dienste Fritz Neubacher

Klaus Heine
Urlaubsseelsorge Michael Bünker

Catholica Konferenz Michael Bünker
Bildungs-, Erziehungs-, Schulreferentenkonferenz (BESRK) Karl Schiefermair

Evangelischer Missionsrat (EMR) Karl Schiefermair

Evangelisches Referat für Sekten- und Weltanschauungsfragen
(ERSW)

Koordination Edith Schiemel
Burgenland Evelyn Bürbaumer

Kärnten/Osttirol Gerd Hülser
Niederösterreich Siegfried Kolck-Thudt

Oberösterreich Wilhelm Todter
Salzburg-Tirol N. N.

Steiermark Andreas Gripentrog, Gerhild Herrgesell
Wien Edith Schiemel

Vorarlberg N. N.

Evangelisch-theologische Fakultät
Gespräche OKR — Fakultät Michael Bünker
Defensio/Diplomprüfungen Hannelore Reiner

Gefängnisseelsorge Leiter der ARGE Arndt Kopp-Gärtner

Johanniterorden Paul Weiland

Kirchlich Pädagogische Hochschule
Hochschulrat Karl Schiefermair

Henning Schluß
Stiftungsrat Walter Gösele

Männerarbeit Karl Schiefermair

Österreichischer Familienbund Heike Wolf

Plattform evangelischer Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen Karl Schiefermair

Polizeiseelsorge
Gesamtleitung Julian Sartorius
Landesleiter Burgenland Otto Mesmer

Kärnten/Osttirol Michael Matiasek
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Organisation/Einrichtung Delegiert/Beauftragt

Niederösterreich Jörg Klaus Lusche
Oberösterreich N. N.

Salzburg Michael Welther
Tirol N. N.

Steiermark Erich Klein (Manfred Wallgram)
Wien Stefan Kunrath

Vorarlberg N. N.

Wiener Gesundheitsplattform
Stellvertreter Wolfgang Graziani-Weiss

Ex-offo Ämter

Organisation/Einrichtung Delegiert/Beauftragt

Gustav-Adolf-Verein
Vorstand Michael Bünker

129. Zl. LK 019; 1683/2014 vom 9. September 2014 

Kollektivvertrag 2014: Hinterlegung

Der Kollektivvertrag 2014 wurde beim Bundesministe-
rium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hinter-
legt und registriert (Registerzahl KV 413/2014; Kataster-
zahl XXIV/98/13) und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung
am 17. September 2014 kundgemacht.

130. Zl. LK 019; 1695/2014 vom 10. September 2014

Kollektivvertrag 2014

Der Evangelische Oberkirchenrat A. und H. B., der
Evangelische Oberkirchenrat A. B. und der Evangelische
Oberkirchenrat H. B. als Kirchenleitungen und Dienst-
geber gemäß der Verfassung der Evangelischen Kirche in
Österreich und dem Bundesgesetz vom 6. Juli 1961, BGBl.
Nr. 182, über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen
Kirche, mit Zustimmung der zuständigen Kirchenpresbyte-
rien einerseits

sowie
der Verein Evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer als

die vom Bundeseinigungsamt am 17. Jänner 1996 unter 
Zl. 11/BEA/1996-1 gemäß § 4 des Arbeitsverfassungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 22/1974 i. g. F. anerkannte Freiwillige
Berufsvereinigung der Dienstnehmer andererseits

schließen für das Kalenderjahr 2014 folgenden Kollektiv-
vertrag ab:

Teil I
G e h a l t s o r d n u n g

Allgemeine Bestimmungen
§ 1

(1) Die Gehaltsordnung regelt die Ansprüche der geist-
lichen Amtsträger und Amtsträgerinnen der Evangelischen

Kirche in Österreich, die in einem aufrechten Dienstver-
hältnis zur Evangelischen Kirche A. B., zur Evangelischen
Kirche H. B., ferner zu einem Werk der Kirche, zu evange-
lisch-kirchlichen Vereinen, kirchlichen Stiftungen und
Anstalten in Österreich stehen, letztere soweit deren
Rechtsträger sich diesem Kollektivvertrag anschließen oder
angeschlossen haben.

(2) Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen gilt
diese Gehaltsordnung sinngemäß für Lehrvikare und Lehr-
vikarinnen, Pfarramtskandidaten und Pfarramtskandida-
tinnen.

1. Das Gehalt

§ 2
Das Gehalt besteht aus

1. dem Grundgehalt und
2. den Zulagen.

§ 3
(1) Das Grundgehalt wird durch das Gehaltsschema

„Alt“ und „Neu“ bestimmt.

(2) Das Gehaltsschema „neu“ gilt für alle geistlichen
Amtsträger und Amtsträgerinnen, die ab 1. Jänner 2005
neu eintreten, sowie jene geistlichen Amtsträger und Amts-
trägerinnen, die sich zum Stichtag 31. Dezember 2004 in
den Gehaltsstufen 1 bis 6 befanden und für jene, die mit
Einzelerklärung in das Gehaltsschema „neu“ übertreten.
Das Gehaltsschema „alt“ gilt für alle übrigen geistlichen
Amtsträger und Amtsträgerinnen.

(3) Lehrvikare und Lehrvikarinnen, Pfarramtskandida-
ten und Pfarramtskandidatinnen erhalten den für das Aus-
bildungsdienstverhältnis festgesetzten Bezug.

(4) Für geistliche Amtsträger und Amtsträgerinnen im
Wartestand gelten die in § 14 getroffenen Regelungen.

(5) Die gemäß § 46 Abs 3 Ordnung des geistlichen
Amtes kirchengesetzlich festgelegte Abtretungsverpflich-
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tung ist von diesem Kollektivvertrag nicht berührt, sie ist
von jedem geistlichen Amtsträger und jeder geistlichen
Amtsträgerin selbst zu erfüllen.

(6) Die Gehaltsstufe geistlicher Amtsträger und geistli-
cher Amtsträgerinnen richtet sich nach den zurückgelegten
bzw. angerechneten Dienstjahren. Im Gehaltsschema „alt“
wird nach zwei Dienstjahren und im Gehaltsschema „neu“
nach fünf Dienstjahren die nächste Gehaltsstufe erreicht.
Bei der Berechnung dieser Zeiträume sind die in Teilbe-
schäftigung verbrachten Dienstzeiten bei einer Beschäfti-
gung von mindestens der Hälfte der Vollbeschäftigung zur
Gänze, sonst zur Hälfte anzurechnen.

§ 4
(1) Das Grundgehalt beträgt für vollbeschäftigte geistli-

che Amtsträger und Amtsträgerinnen im Dienst der Evan-
gelischen Kirche A. B. in Österreich, deren Werke und
Einrichtungen sowie jenen der Evangelischen Kirche 
A. und H. B.

Stufe Schema alt Stufe Schema neu
2014 € 2014 €

1 2.379,— 1 2.485,—
2 2.379,— 2 2.688,—
3 2.379,— 3 2.892,—
4 2.398,— 4 3.095,—
5 2.478,— 5 3.299,—
6 2.620,— 6 3.502,—
7 2.760,— 7 3.703,—
8 2.902,— 8 3.910,—
9 3.040,—

10 3.184,—
11 3.324,—
12 3.466,—
13 3.608,—
14 3.738,—
15 3.863,—
16 3.980,—
17 4.106,—
18 4.269,—

Ausbildungsdienstverhältnis:

Stufe 2014 €
LehrvikarIn 1. Jahr 1.853,—
LehrvikarIn 2. Jahr 1.912,—
PfarramtskandidatIn 2.217,—

(2) Die Vergütung der über das Pflichtstundenausmaß
nach der Regelstundenverordnung hinausgehenden Religi-
onsunterrichtsstunden wird für geistliche Amtsträger und
Amtsträgerinnen in der Kirche A. B. mit € 54,40 pro
Monatswochenstunde festgelegt (Belastungszulage).

§ 5

(1) Das Grundgehalt beträgt für vollbeschäftigte geistli-
che Amtsträger und Amtsträgerinnen im Dienst der Evan-
gelischen Kirche H. B. in Österreich:

Stufe Schema alt Stufe Schema neu
2014 € 2014 €

1* 2.396,— 1 2.523,—
2* 2.396,— 2 2.731,—
3* 2.396,— 3 2.937,—
4 2.409,— 4 3.143,—
5 2.491,— 5 3.352,—
6 2.636,— 6 3.559,—
7 2.777,— 7 3.765,—
8 2.920,— 8 3.971,—
9 3.063,—

10 3.205,—
11 3.349,—
12 3.492,—
13 3.633,—
14 3.767,—
15 3.893,—
16 4.011,—
17 4.137,—
18 4.302,—

Ausbildungsdienstverhältnis:

Stufe 2014 €
LehrvikarIn 1. Jahr 1.880,—
LehrvikarIn 2. Jahr 1.941,—
PfarramtskandidatIn 2.249,—

(2) Die Vergütung der über das Pflichtstundenausmaß
nach der Regelstundenverordnung hinausgehenden Reli-
gionsunterrichtsstunden wird mit € 61,80 pro Monats-
wochenstunde festgelegt (Belastungszulage).

(3) Die Umstellungszulage erhalten diejenigen Dienst-
nehmer und Dienstnehmerinnen, die beim Wechsel vom
„Gehaltschema alt“ auf das „Gehaltschema neu“, und
damit vom Pensionsanspruch gemäß Abschnitt A „alt“
zum Pensionsanspruch gemäß Abschnitt B „neu“ des Kol-
lektivvertrages, den Differenzbetrag nicht an das Pensions-
institut (PI) überweisen lassen, sondern als Teil ihres
Gehaltes ausbezahlt erhalten. Die Umstellungszulage wird
im Falle einer prozentuellen Erhöhung des Grundgehaltes
diesem nicht zugerechnet, sondern unabhängig vom
Grundgehalt zum 1. Jänner eines jeden Jahres mit der
durchschnittlichen Veränderung des Verbraucherpreis-
indexes der letzten zwölf Monate, beginnend mit Oktober,
angepasst.

(4) Bei einem Wechsel des kirchlichen Dienstgebers/der
kirchlichen Dienstgeberin gilt ab dem Tage des Dienst-
antritts die entsprechende Gehaltstabelle.

§ 6

(1) Außer den monatlichen Bezügen gebührt dem geist-
lichen Amtsträger und der geistlichen Amtsträgerin für
jedes Kalenderhalbjahr eine Sonderzahlung. Die Höhe
richtet sich nach dem Grundgehalt, gegebenenfalls plus
„Religionsunterricht-Nebenbeschäftigung“ (welche im
Monat der Auszahlung zustehen), sowie dem Durchschnitt
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(sechs Monate) sämtlicher Zulagen. Steht der geistliche
Amtsträger und die geistliche Amtsträgerin während des
Kalenderhalbjahres, für das ihm oder ihr die Sonderzah-
lung gebührt, nicht ununterbrochen im Genuss des vollen
Monatsbezuges, so gebührt ihm bzw. ihr aus der Sonder-
zahlung nur der entsprechende Teil. Die für das erste
Kalenderhalbjahr gebührende Sonderzahlung ist am 31.
Mai, die für das zweite Kalenderhalbjahr am 30. November
auszubezahlen.

(2) Wer entgegen § 16 der Ordnung des geistlichen
Amtes nach drei Jahren im provisorischen Dienstverhältnis
bei Erfüllung aller Definitivstellungserfordernisse nicht um
die Definitivstellung ansucht, bleibt ab dem sechsten
Monat nach dem Stichtag in der bis dahin erreichten
Gehaltsstufe, rückt nicht vor und erhält bis zu seiner oder
ihrer späteren Definitivstellung unverändert das Gehalt,
das ihm oder ihr zum Zeitpunkt der erstmöglichen Defi-
nitivstellung zusteht. Sobald die Definitivstellung erfolgt,
wird der geistliche Amtsträger oder die geistliche Amtsträ-
gerin in die Gehaltsstufe eingeordnet, die er oder sie mit
der Vorrückung gemäß der vorgesehenen Definitivstellung
erreicht hätte. Die Regelung tritt mit 1. September 2012 in
Kraft. In nachweislich begründeten Fällen (zum Beispiel
Bildungskarenz) kann der zuständige Oberkirchenrat auf
Antrag eine Ausnahmegenehmigung erteilen, welche
schriftlich zu erfolgen hat und sowohl dem Antragsteller
oder der Antragstellerin als auch dem Kollektivvertrags-
partner zuzustellen ist.

(3) Teilzeitbeschäftigte erhalten den ihrem Beschäfti-
gungsausmaß entsprechenden Teil der ihnen nach der
Gehaltsordnung gebührenden Bezüge.

(4) Zur Erzielung einer einheitlichen Auszahlung hat
jeder geistliche Amtsträger und jede geistliche Amts-
trägerin den bezugsauszahlenden Stellen für den Religions-
unterricht als Zahlstelle das entsprechende Konto dem 
Kirchenamt A. B. bzw. der Kirchenkanzlei H. B. zu benen-
nen.

(5) Für Mehrleistungen über die volle Lehrverpflich-
tung hinaus gilt der letzte Satz des § 4 Abs 2 bzw § 5 Abs 2
entsprechend.

(6) Entgelte für Zusatzleistungen im Rahmen des Religi-
onsunterrichts, wie z. B. für die Betreuung von Fach-
bereichsarbeiten, Prüfungstaxen und ähnliches, sind dem
Berechtigten oder der Berechtigten weiterzugeben.

2. Zulagen

§ 7
(1) Geistliche Amtsträger und Amtsträgerinnen, Lehr-

vikare und Lehrvikarinnen, Pfarramtskandidaten und
Pfarramtskandidatinnen haben Anspruch auf Zulagen
nach den folgenden Bestimmungen.

(2) Die Kinderzulage und die Ausbildungsbeihilfe sind
mit dem Grundgehalt als Monatsbezug auszubezahlen.

(3) Für die Bemessung von außerordentlichen Zu-
schussleistungen bleiben die Zulagen gemäß §§ 6 bis 10
sowie Aufwandsentschädigungen außer Betracht.

§ 8
K i n d e r z u l a g e

(1) Geistliche Amtsträger und Amtsträgerinnen, Lehr-
vikare und Lehrvikarinnen, Pfarramtskandidaten oder
Pfarramtskandidatinnen, ihre Witwen und Witwer haben
Anspruch auf Kinderzulage.

(2) Die Kinderzulage gebührt für
a) minderjährige Kinder,
b) für volljährige Kinder, solange ein Anspruch auf

Familienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichs-
gesetz (FLAG) besteht.

(3) Im Sinne des Abs 2 sind Kinder
a) leibliche Nachkommen,
b) Wahlkinder,
c) Stiefkinder,
d) Pflegekinder gemäß §§ 186 und 186 a ABGB.

(4) Anspruch auf Kinderzulage für ein Kind gemäß 
Abs 2 hat jener geistliche Amtsträger und jene geistliche
Amtsträgerin, zu dessen oder deren Haushalt das Kind
gehört bzw. der oder die für das Kind unterhaltspflichtig
ist.

(5) Ein geistlicher Amtsträger und eine geistliche Amts-
trägerin, zu dessen oder deren Haushalt das Kind zwar
nicht gehört, der oder die jedoch die Unterhaltskosten für
das Kind trägt, hat dann Anspruch auf Kinderzulage, wenn
kein anderer geistlicher Amtsträger oder keine andere
geistliche Amtsträgerin oder eine andere Person gemäß
Abs 4 anspruchsberechtigt ist.

(6) Für ein Kind hat nur eine Person Anspruch auf die
Kinderzulage. Gehört ein Kind zum gemeinsamen Haus-
halt der Eltern, so hat die Mutter Anspruch auf die Kinder-
zulage. Der Verzicht zugunsten des anderen Elternteils ist
zulässig. Er ist schriftlich zu erklären und kann jederzeit
widerrufen werden.

(7) Die Auszahlung der Kinderzulage für volljährige
Kinder erfolgt nur nach Vorlage der vom zuständigen
Finanzamt ausgestellten „Mitteilung über den Bezug der
Familienbeihilfe“ oder eine an deren Stelle tretende Mittei-
lung. Die in dieser Mitteilung angeführte Frist für die
Gewährung der Familienbeihilfe ist für den Anspruch auf
Kinderzulage maßgeblich.

(8) Für  geistliche Amtsträger und Amtsträgerinnen der
Evangelischen Kirche A. B. und H. B. beträgt die Kinder-
zulage ab dem 1. Jänner 2014 für jedes Kind € 56,50
monatlich. Für Lehrvikare und Lehrvikarinnen, Pfarramts-
kandidaten und Pfarramtskandidatinnen beträgt die Kin-
derzulage ab 1. Jänner 2014 für jedes Kind € 90,20 monat-
lich. Bei Dienstverhältnissen unter 50% wird die Hälfte der
Zulage ausbezahlt.

(9) Die Kinderzulage wird nur auf Antrag zuerkannt,
und zwar vom Beginn des Monats an, in dem die Voraus-
setzungen für den Anspruch erfüllt werden. Mit Ablauf des
Bezuges der Familienbeihilfe erlischt der Anspruch auf
Kinderzulage, sofern nicht vorher die weitere Anspruchs-
berechtigung (Abs 11) nachgewiesen wird.

(10) Zu Unrecht bezogene Kinderzulagen sind rückzu-
erstatten. Die bezugsauszahlende Stelle ist berechtigt, sie
auf dem Abzugswege hereinzubringen.
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(11) In Ausnahmefällen kann über begründeten Antrag
durch den Oberkirchenrat A. B. bzw. H. B. maximal bis
zur Vollendung des 27. Lebensjahres die Kinderzulage
gewährt oder weiter gewährt werden, auch wenn die staat-
liche Familienbeihilfe nicht mehr gewährt wird.

§ 9
A u s b i l d u n g s b e i h i l f e

(1) Zusätzlich zur Kinderzulage haben geistliche Amts-
träger und Amtsträgerinnen, Lehrvikare und Lehrvikarin-
nen, Pfarramtskandidaten und Pfarramtskandidatinnen,
ihre Witwen und Witwer für ein Kind gemäß § 8 Abs 2
und 3 Anspruch auf eine Ausbildungsbeihilfe. Der An-
spruch auf Ausbildungsbeihilfe setzt voraus:

a) den bestehenden Anspruch auf Kinderzulage;
b) die Schul- und Berufsausbildung des Kindes außer-

halb des Wohnsitzes des gemeinsamen Haushalts der
Eltern bzw. des Hauptwohnsitzes jenes Elternteils, zu
dem das Kind gehört, wenn und weil keine entspre-
chende Ausbildungsmöglichkeit am Hauptwohnsitz
besteht, und

c) das Kind in einem Schülerheim, Studentenheim,
Mietwohnung usw. wohnen muss.

(2) Die Ausbildungsbeihilfe wird nur auf Antrag zuer-
kannt. Dem Antrag sind die Originalrechnungen des
Schülerheimes, Studentenheimes, der Mietwohnung usw.
beizulegen. Die Ausbildungsbeihilfe wird befristet vom
Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen für den
Anspruch erfüllt werden, bis zum Ende des Kalenderjah-
res, das der Antragstellung folgt, zuerkannt.

(3) Eine Verlängerung der Zuerkennung ist zulässig und
jeweils gemäß Abs 2 zu beantragen. Nachträgliche Anträge
auf Auszahlung einer Ausbildungsbeihilfe dürfen inner-
halb einer Verjährungsfrist von drei Jahren rückwirkend
gestellt werden. Dabei wird auf jenen Monat zurück
gerechnet, in welchem die Voraussetzungen für den
Anspruch erfüllt wurden bzw. die bezugsändernde Tatsa-
che (§ 16) vorlag.

(4) Die Ausbildungsbeihilfe beträgt ab dem 1. Jänner
2014 monatlich für jedes Kind € 173,60. Bei Dienstverhält-
nissen unter 50% wird die Hälfte der Zulage ausbezahlt.

(5) Zu Unrecht bezogene Ausbildungsbeihilfen sind
rückzuerstatten. Die bezugsauszahlende Stelle ist berech-
tigt, sie auf dem Abzugswege hereinzubringen.

§ 10
T r e n n u n g s z u l a g e

(1) Einem geistlichen Amtsträger oder einer geistlichen
Amtsträgerin, einem Lehrvikar oder einer Lehrvikarin,
einem Pfarramtskandidaten oder einer Pfarramtskandida-
tin gebührt für die Zeit der Trennung von seiner bzw. ihrer
Familie oder von der oder den im Haushalt lebenden 
Person/Personen eine Trennungszulage von € 3,71 pro
Tag, die mit dem Monatsbezug zwölf mal p. a. bzw. aliquot
ausbezahlt wird, wenn er oder sie zur Ausübung seines
oder ihres Amtes für mehr als einen Monat seinen oder
ihren ordentlichen Wohnsitz verlassen und einen neuen
Wohnsitz begründen muss, ohne dass eine Übersiedlung

der Familie oder der im Haushalt lebenden Personen
erwartet werden kann, weil eine Dienstwohnung nicht zur
Verfügung steht oder eine Übersiedlung nicht zumutbar
ist.

(2) Der Anspruch auf Trennungszulage erlischt, wenn
eine Übersiedlung des geistlichen Amtsträgers oder der
geistlichen Amtsträgerin möglich, zumutbar oder aus der
Interessenlage der Evangelischen Kirche A. B. bzw. H. B.
wünschenswert ist.

§ 11
A d m i n i s t r a t i o n s z u l a g e

Für die Administration einer Pfarrgemeinde gebührt
dem geistlichen Amtsträger oder der geistlichen Amtsträ-
gerin entsprechend der Administrationsverordnung 2013
(ABl. 116/2013) pro Monat eine Administrationszulage.
Das Ausmaß wird bei Übertragung der Administration
festgelegt, die Vergütung beträgt € 30,— pro Einheit.

§ 12
F u n k t i o n s z u l a g e n

(1)
a) Im Gehaltsschema alt:

Senioren und Seniorinnen, Superintendenten und
Superintendentinnen, geistliche Oberkirchenräte und
geistliche Oberkirchenrätinnen, der Landessuperintendent
oder die Landessuperintendentin, der Bischof oder die
Bischöfin erhalten für die Dauer der Ausübung ihrer Funk-
tion nicht ruhegenussfähige Funktionszulagen, deren Höhe
sich am Grundgehalt eines geistlichen Amtsträgers und
einer geistlichen Amtsträgerin der Evangelischen  Kirche
A. B. bzw. der  Evangelischen Kirche H. B. in der Gehalts-
stufe 10 gemäß Gehaltsschema „alt“ orientiert,

und zwar erhalten:

Senioren und Seniorinnen 5,8103 Prozent
Superintendenten und Superintenden-
tinnen, hauptamtliche geistliche Ober-
kirchenräte und Oberkirchenrätinnen 18,5301 Prozent
der Landessuperintendent/
die Landessuperintendentin 16,0686 Prozent
der Bischof/die Bischöfin 37,0603 Prozent

dieses Betrages.

b) Im Gehaltsschema neu:

Senioren und Seniorinnen, Superintendenten und
Superintendentinnen, geistliche Oberkirchenräte und
Oberkirchenrätinnen, der Landessuperintendent/die Lan-
dessuperintendentin, der Bischof/die Bischöfin erhalten
für die Dauer der Ausübung ihrer Funktion Funktionszu-
lagen, deren Höhe sich am Grundgehalt eines geistlichen
Amtsträgers und einer geistlichen Amtsträgerin der Evan-
gelischen Kirche A. B. bzw. der Evangelischen Kirche 
H. B. in der Gehaltsstufe 5 gemäß Gehaltsschema „neu“
orientiert;

und zwar erhalten:
Senioren und Seniorinnen 5,6078 Prozent
Superintendenten und Superintenden-
tinnen, hauptamtliche geistliche Ober-
kirchenräte und Oberkirchenrätinnen 17,8842 Prozent
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der Landessuperintendent/
die Landessuperintendentin 15,3640 Prozent
der Bischof/die Bischöfin 35,7685 Prozent

dieses Betrages.

(2) Ist ein Superintendent oder eine Superintendentin,
der Landessuperintendent oder die Landessuperintenden-
tin, ein geistlicher Oberkirchenrat oder eine geistliche
Oberkirchenrätin, der Bischof oder die Bischöfin länger als
vier Wochen verhindert, seine oder ihre Funktion auszu-
üben, ruht ab dem ersten Tag der fünften Woche sein oder
ihr Anspruch auf Funktionszulage. Ab dem Beginn der
fünften Woche der Verhinderung gebührt dem oder der
Vertretenden für die Zeit der Vertretung die Funktions-
zulage des oder der Vertretenen.

(3) Die Pfarrer und Pfarrerinnen im Amt für Hörfunk
und Fernsehen sowie im Presseamt der Evangelischen 
Kirche A. und H. B. erhalten für die Dauer der Ausübung
dieses Amtes eine Funktionszulage in der Höhe der gemäß
Abs 1 a) bzw. Abs 1 b) für Senioren oder Seniorinnen fest-
gesetzten Zulage. Diese Regelung gilt nicht für Nach- oder
Neubesetzungen der Stellen im Amt für Hörfunk und
Fernsehen bzw. Presseamt.

(4) Die Verpflichtung zur Leistung der mit Abs 1, 2 und
3 festgelegten Zulagen erlischt mit Ablauf der Amtsdauer
der Funktion des geistlichen Amtsträgers oder der geistli-
chen Amtsträgerin.

3. Auslagenersatz
§ 13

(1) Geistliche Amtsträger und Amtsträgerinnen, Lehr-
vikare und Lehrvikarinnen, Pfarramtskandidaten und
Pfarramtskandidatinnen haben gegenüber dem Dienstge-
ber/der Dienstgeberin Anspruch auf Ersatz ihrer durch
den Dienst hervorgerufenen Auslagen, soweit sie nicht von
Dritten zu tragen oder zu übernehmen sind.

(2) Für Dienstverrichtungen nicht hauptamtlicher Mili-
tärseelsorger und Militärseelsorgerinnen im Bereich des
Bundesheeres sind Reisekostensätze und Taggelder wie für
Sitzungen synodaler Ausschüsse auszubezahlen.

(3) Der Wohnungsunterstützungszuschuss im Sinne des
§ 1 der Verordnung Wohnungsunterstützungszuschüsse
und Wohnungsbeiträge (gemäß § 64 OdgA; ABl. Nr.
223/2008) beträgt € 460,— pro Monat. Für den Fall einer
erforderlichen Selbstanmietung kann ein höherer Betrag
zwischen dem geistlichen Amtsträger oder der geistlichen
Amtsträgerin und der zur Auszahlung verpflichteten Stelle
bis zu € 920,— vereinbart werden.

4. Wartestandsbezug
§ 14

(1) Dem geistlichen Amtsträger und der geistlichen
Amtsträgerin im Wartestand gebührt für die auf die rechts-
kräftige Versetzung in den Wartestand folgenden drei
Monate das volle Gehalt. Er oder sie verliert jedoch einen
etwa bestehenden Anspruch auf eine Dienstwohnung.

(2) Bei Vorliegen besonders zu berücksichtigender
Umstände kann der Oberkirchenrat A. B. oder H. B. die
Frist gemäß Abs 1 bis zu einem Jahr verlängern.

(3) In den Fällen der Art 64 Abs 2, 91 Abs 3 und 93 Abs
6 der Kirchenverfassung ist auf Antrag des betreffenden
geistlichen Amtsträgers oder der betreffenden geistlichen
Amtsträgerin die Frist bis zu einem Jahr zu verlängern.

(4) Der Wartestandsbezug beträgt 80 Prozent des
Grundgehaltes.

(5) Die Kinderzulage und die Ausbildungsbeihilfe wer-
den, solange die Voraussetzungen dafür gegeben sind, im
vollen Ausmaß ausbezahlt.

(6) Auslagenersätze gemäß § 13 werden mit dem Zeit-
punkt der Versetzung in den Wartestand eingestellt.

(7) Ein geistlicher Amtsträger oder eine geistliche Amts-
trägerin, der oder die gemäß § 69 Abs 3 Ordnung des geist-
lichen Amtes in den Wartestand versetzt worden ist, erhält
keinen Wartestandsbezug.

5. Auszahlung der Bezüge

§ 15
Das Gehalt gemäß §§ 4, 5 und 6 sowie die Zulagen

gemäß §§ 7 bis 12 und der Auslagenersatz gemäß § 13 sind
monatlich im Nachhinein auszuzahlen. Bei geistlichen
Amtsträgern oder Amtsträgerinnen der Evangelischen 
Kirche A. B. und der Evangelischen Kirche H. B., die im
August 1996 auf Grund der Umstellung der Auszahlung
der Bezüge zum Monatsletzten eine Nettovorschusszah-
lung erhalten haben, wird diese bei Austritt bzw. bei Been-
digung des aktiven Dienstes in Abzug gebracht.

6. Bezugsänderungen

§ 16
(1) Bezugsänderungen werden mit dem Ersten desjeni-

gen Monats wirksam, der der bezugsändernden Tatsache
folgt. Allfällige Übergenüsse, welche durch eine verspätete
Anzeige entstanden sind, hat die bezugsauszahlende Stelle
im Abzugswege einzubringen.

(2) Soweit die Bezugsänderung der Auszahlungsstelle
nachgewiesen wird, sind verspätete Anträge, Anzeigen u. ä.
im Rahmen der allgemeinen Verjährungsfrist von drei 
Jahren zu berücksichtigen. Dabei wird auf jenen Monat
abgestellt, in welchem die Voraussetzung für den
Anspruch erfüllt wurde bzw. die bezugsändernde Tatsache
(§ 9) vorlag. In gleicher Weise werden Übergenüsse im
Rahmen der allgemeinen Verjährungsfrist von drei Jahren
behandelt.

7. Fortzahlung des Entgelts bei Dienstverhinderung

§ 17
Bei angezeigtem oder nachgewiesenem Eintritt folgen-

der Ereignisse besteht Anspruch auf Fortzahlung des Ent-
geltes:

bei eigener Eheschließung bzw. bei
Verpartnerung nach EPG 3 Arbeitstage

bei Eheschließung bzw.
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Verpartnerung der Geschwister 1 Arbeitstag
(und zwar jener,
auf den die
kirchliche oder
standesamtliche
Trauung fällt)

bei Eheschließung bzw.
Verpartnerung eigener Kinder 1 Arbeitstag

bei Geburt eines eigenen Kindes 3 Arbeitstage

beim Tod des Ehegatten/der Ehegattin
bzw. des/der eingetragenen Partners/
Partnerin nach EPG oder einer im
gemeinsamen Haushalt lebenden
Person 3 Arbeitstage

beim Tod der Eltern 2 Arbeitstage

beim Tod des eigenen Kindes,
auch wenn das Kind mit dem Dienst-
nehmer oder der Dienstnehmerin nicht
im gemeinsamen Haushalt gelebt hat, 3 Arbeitstage

beim Tod von Geschwistern,
Schwieger- und Großeltern 1 Arbeitstag

(und zwar jener,
auf den das
Begräbnis fällt)

bei Wechsel der Hauptwohnung (Mit-
telpunkt des Lebensinteresses), wenn
ein eigener Haushalt geführt wird 2 Arbeitstage

Erfolgen diese Ereignisse außerhalb des Wohnortes des
geistlichen Amtsträgers oder der geistlichen Amtsträgerin,
so ist für die Hin- und Rückfahrt die erforderliche Freizeit
— in der Regel bis zu einem Arbeitstag — zusätzlich zu
gewähren.

8. Erlöschen und Ruhen des Gehaltsanspruches
§ 18

(1) Der Anspruch auf das Gehalt erlischt:
1. mit dem Tode;
2. mit dem Verlust des geistlichen Amtes;
3. mit Beendigung des Dienstverhältnisses.

(2) Der Anspruch auf das Gehalt ruht:
1. bei vereinbarter Karenz für die Dauer des Karenz-

urlaubes; Karenzzeiten bis zu zwei Jahren im Laufe
der gesamten Dienstzeit sind für die Vorrückung
anzurechnen.

2. solange der geistliche Amtsträger oder die geistliche
Amtsträgerin eine nicht genehmigte Berufstätigkeit
ausübt.

9. Abfertigungsanspruch
§ 19

(1) Für Ansprüche geistlicher Amtsträger oder Amtsträ-
gerinnen auf Abfertigung gelten § 23 und § 23 a Angestell-
tengesetz (AngG), jedoch mit Ausnahme des § 23 Abs 2.

(2) Für alle geistlichen Amtsträger und Amtsträgerin-
nen, die ab und nach dem 1. Jänner 2003 erstmals in den
kirchlichen Dienst getreten sind bzw. das Dienstverhältnis

begonnen haben, gelten die gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere das betriebliche Mitarbeitervorsorgegesetz.

(3) Abfertigungen von Schulbehörden oder sonstigen
Schulerhaltern sowie Leistungen aus der Mitarbeitervor-
sorge aus Dienstverhältnissen mit Schulbehörden oder
sonstigen Schulerhaltern sind an den kirchlichen Dienst-
geber oder an die kirchliche Dienstgeberin abzuführen.
Ausgenommen hievon sind Dienstverhältnisse mit der
Evangelischen Kirche in Österreich, die ab bzw. nach dem
1. Jänner 2003 abgeschlossen wurden, während das Dienst-
verhältnis mit der Schulbehörde schon vor dem 1. Jänner
2003 begonnen hat und fortdauert. In einem solchen Fall
erhalten letztere jene Abfertigung abzüglich eines allfälli-
gen Kostenersatzes, der als Beitrag angefallen wäre, wenn
die beiden Dienstverhältnisse gleichzeitig begonnen hätten.

(4) Endet das Dienstverhältnis, weil der geistliche Amts-
träger oder die geistliche Amtsträgerin über eigenen
Wunsch in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis über-
nommen wird oder wurde, gilt das Dienstverhältnis als
über Wunsch des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin
aufgelöst und es besteht kein Abfertigungsanspruch.

(5) Wird das Dienstverhältnis über den Zeitpunkt hin-
aus fortgesetzt, ab dem ein Anspruch auf die Alterspension
nach ASVG gegeben wäre, mindestens jedoch nach Voll-
endung des 65. Lebensjahres, erhöht sich der gesetzliche
Abfertigungsanspruch pro Jahr um ein halbes Monats-
gehalt. Wird das Dienstverhältnis für einen kürzeren Zeit-
raum als ein Jahr fortgesetzt, erhöht sich der gesetzliche
Abfertigungsanspruch aliquot.

(6) Die Hälfte der Abfertigung wird binnen acht Tagen
nach Beendigung des Dienstverhältnisses, die zweite Hälfte
einschließlich allfälliger Sonderzahlungen in gleichen
monatlichen Raten innerhalb des Abfertigungszeitraumes
ausgezahlt. Während des Abfertigungszeitraumes ruht die
kirchliche Zuschusspension (für geistliche Amtsträger und
Amtsträgerinnen im System der Abfertigung „alt“). Der
Abfertigungszeitraum ist die Anzahl der Monate, die sich
aus § 23 Abs 1 AngG und § 19 Abs 5 dieses Kollektivver-
trages je nach Dauer des Dienstverhältnisses als Vielfaches
der Entgelts ergeben.

(7) Im Falle einer Karenzierung, eines Sabbaticals, eines
Wartestandes oder einer sonstigen Dienstfreistellung und
im Falle eines verringerten Beschäftigungsausmaßes von
einer Dauer von bis zu zwei Jahren wird der Abfertigungs-
anspruch vom ursprünglichen Gehalt berechnet, wobei
Zeiten der Dienstfreistellung für den Abfertigungsan-
spruch angerechnet werden. Im Falle einer Karenzierung,
eines Sabbaticals, eines Wartestandes oder einer sonstigen
Dienstfreistellung und im Falle eines verringerten Beschäf-
tigungsausmaßes von einer Dauer von mehr als zwei Jahren
werden diese Zeiten für den Abfertigungsanspruch ange-
rechnet, für die Berechnung der Höhe des Abfertigungsan-
spruchs wird das durchschnittliche Beschäftigungsausmaß
über die gesamte Anstellungsdauer herangezogen, wobei
bereits erworbene Abfertigungsansprüche nicht verringert
werden können. Für die Berechnung des Abfertigungsan-
spruchs wird jenes Gehalt herangezogen, welches bei fort-
laufendem unveränderten Dienstverhältnis erreicht wor-
den wäre, es werden also die Zeiten der Dienstfreistellung
für den Abfertigungsanspruch angerechnet als auch
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Vorrückungen im Gehaltsschema durchgeführt. (Siehe
Anmerkung.)

10. Zusatzkrankenfürsorge 
§ 20

(1) Die in einem Dienstverhältnis zur Evangelischen
Kirche in Österreich stehenden geistlichen Amtsträger und
Amtsträgerinnen, Lehrvikare und Lehrvikarinnen, Pfarr-
amtskandidaten und Pfarramtskandidatinnen sind für die
Dauer des Dienstverhältnisses Mitglieder der kirchlichen
Zusatzkrankenfürsorge. Aus dieser Mitgliedschaft entsteht
die Anspruchsberechtigung auf Leistungen der Zusatz-
krankenfürsorge auch für deren Ehegatten bzw. eingetra-
genen Lebenspartnern (EPG), soferne diese nicht selbst
Mitglieder der Zusatzkrankenfürsorge sind, sowie für
deren unterhaltsberechtigte Kinder. Die Anspruchsberech-
tigung gemäß Zusatzkrankenfürsorge besteht auch im
Ruhestand, solange ein Anspruch auf Pensionsleistung aus
dem Kollektivvertrag besteht, sowie für Witwen oder Wit-
wer, für Waisen sowie für Hinterbliebene eingetragener
Partnerschaften (EPG).

(2) Mit dem erstmaligen Antritt eines Dienstverhältnis-
ses zur Evangelischen Kirche in Österreich vor Vollendung
des 40. Lebensjahres besteht ein voller Anspruch auf die
Leistungen der Zusatzkrankenfürsorge entsprechend dem
Leistungskatalog. Im Falle des Dienstantritts nach Voll-
endung des 40. Lebensjahres hat der Dienstnehmer/die
Dienstnehmerin die Möglichkeit, zwischen einem Abschlag
auf die Leistungen der Zusatzkrankenfürsorge oder einer
Ausgleichzahlung zu wählen.

a) Für jedes beim Dienstantritt über das 40. hinaus voll-
endete Lebensjahr werden 5,04% Abschlag wirksam.
Die Ermittlung des summierten Abschlages in Pro-
zent erfolgt auf Monatsbasis (0,42% pro Monat). Der
Abschlag wirkt auf alle Leistungen der Zusatzkran-
kenfürsorge, auch für die gemäß Abs 1 anspruchs-
berechtigten Personen, und zwar dauerhaft bis zum
Verlust der Mitgliedschaft.

b) Bei Wahl der Ausgleichszahlung erfolgt die Aus-
gleichzahlung in Höhe von € 567,50 für jedes beim
Dienstantritt über das 40. hinaus vollendete Lebens-
jahr; es entsteht ein voller Anspruch auf Leistungen
der Zusatzkrankenfürsorge. Die Ausgleichszahlung
wird auf Monatsbasis (€ 47,30 pro Monat) berech-
net.

c) Sowohl der Abschlag als auch die Höhe der Aus-
gleichszahlung werden alle drei Jahre überprüft und
gegebenenfalls angepasst.

A n m e r k u n g
Beispiel 1: 19 Dienstjahre, danach 1 Jahr Dienstfreistellung,

daher 20 Jahre Dienstzeit. Abfertigung: 9 Monatsgehälter des
Gehalts, welches erreicht worden wäre.

Beispiel 2: 24 Dienstjahre voll, danach 3 Jahre zu 50%, daher
27 Jahre Dienstzeit (aber 25,5 volle Jahre). Abfertigung: 12
Monatsgehälter von 25,5 / 27-stel der aktuellen Gehaltsstufe bei
voller Verpflichtung.

Beispiel 3: 25 Dienstjahre voll, danach 3 Jahre zu 50%, daher
28 Jahre Dienstzeit, keine Berechnung des durchschnittlichen
Beschäftigungsausmaßes (26,5 / 28-stel), da bereits voller An-
spruch von 12 Monatsgehältern vorhanden war. Abfertigung: 12
Monatsgehälter von der aktuellen Gehaltsstufe bei voller
Verpflichtung.

(3) Durch Beendigung des Dienstverhältnisses zur
Evangelischen Kirche in Österreich, ausgenommen im
Falle des Pensionsantrittes gemäß Abs 9, endet auch die
Mitgliedschaft dieses Dienstnehmers oder dieser Dienst-
nehmerin in der Zusatzkrankenfürsorge. Mit der Wieder-
aufnahme eines Dienstverhältnisses zur Evangelischen 
Kirche in Österreich entsteht erneut eine Mitgliedschaft in
der Zusatzkrankenfürsorge. Geschieht dies nach Vollen-
dung des 40. Lebensjahres werden — entsprechend Abs 2
— entweder Abschläge wirksam oder es werden Ausgleich-
zahlungen abhängig von der Dauer der Unterbrechung der
Mitgliedschaft vorgesehen, berechnet auf Basis der Unter-
brechung, die nach dem vollendeten 40. Lebensjahr einge-
treten ist.

(4) Wird die Gehaltszahlung an Mitglieder der Zusatz-
krankenfürsorge im Fall von Karenzierungen oder Freistel-
lungen auf die ein allgemeiner gesetzlicher Anspruch (z. B.
Elternkarenz) oder ein kirchenrechtlicher Anspruch (z. B.
Bildungskarenz) besteht, unterbrochen, bleibt der volle
Leistungsanspruch aufrecht. Wird die Gehaltszahlung im
Fall von frei vereinbarten Freistellungen bzw. unbezahltem
Urlaub in einem Durchrechnungszeitraum von fünf Jahren
mehr als sechs Monate unterbrochen, endet die Mitglied-
schaft in der Zusatzkrankenfürsorge. Mit Wiederaufnahme
der entgeltlichen Tätigkeit entsteht erneut eine Mitglied-
schaft in der Zusatzkrankenfürsorge. In diesem Fall 
werden — entsprechend Abs 2 — entweder Abschläge
wirksam oder es werden Ausgleichzahlungen vorgesehen,
abhängig von der über die sechs Monate hinausgehenden
Dauer der Unterbrechung der Mitgliedschaft im Durch-
rechnungszeitraum, berechnet auf Basis der Unterbre-
chung, die nach dem vollendeten 40. Lebensjahr eingetre-
ten ist.

(5) Die Zusatzkrankenfürsorge erbringt die im Leis-
tungskatalog aufgeführten Leistungen.

(6) Der Leistungskatalog wird vom VEPPÖ-Vorstand
nach Rücksprache mit dem Oberkirchenrat A. und H. B.
festgelegt und als Anhang zum Kollektivvertrag veröffent-
licht.

(7) Ist für eine Leistung der zuständige Sozialversiche-
rungsträger nach ASVG in Anspruch zu nehmen und leis-
tungspflichtig, so ist vor Inanspruchnahme der Zusatzkran-
kenfürsorge die Leistung beim Sozialversicherungsträger
zu beantragen und ihre Gewährung oder Nichtgewährung
für Zwecke der Zusatzkrankenfürsorge nachzuweisen.
Ohne dieses Vorgehen erbringt die Zusatzkrankenfürsorge
keine Leistung.

(8) Die Entscheidung betreffend Zahlungen über die im
Leistungskatalog der Zusatzkrankenfürsorge festgelegten
Leistungen hinaus übertragen die Kollektivvertragspartner
einer vierköpfigen Gemischten Kommission, die im Ver-
hältnis 1 : 1 von jedem Kollektivvertragspartner zu beset-
zen ist.

(9) a) Geistliche Amtsträger oder Amtsträgerinnen im
Ruhestand haben, um ihre Ansprüche gegenüber
der Zusatzkrankenfürsorge aufrecht zu erhalten,
ihre Zugehörigkeit zur Zusatzkrankenfürsorge zu
erklären und eine Einzugsermächtigung zu ertei-
len. Der Beitrag zur Zusatzkrankenfürsorge be-
trägt 2% des jährlichen Ruhegehalts, jedoch min-
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destens € 892,10 ab dem 1. Jänner 2013. Der
Betrag erhöht sich jährlich zum 1. Jänner eines
jeden Jahres um jeweils 2%. Bei einem Austritt ist
ein erneuter Eintritt nicht mehr möglich.

b) Der Jahresbeitrag zur Zusatzkrankenfürsorge für
Witwen oder Witwer bzw. Hinterbliebene nach
EPG beträgt 2% des jährlichen Ruhegehalts,
jedoch mindestens 60% des Betrages gemäß Z a
im Jahr 2011.
Der Jahresbetrag beträgt in den Folgejahren
2012 mindestens 68% der Z a
2013 mindestens 76% der Z a
2014 mindestens 84% der Z a
2015 mindestens 92% der Z a
ab 2016 sodann 100% der Z a

c) Der Jahresbeitrag gemäß Z a bzw. Z b darf nicht
höher als 2% der Gehaltsstufe 8 des Gehalts-
schemas „neu“ betragen.

d) Die Bezieher und Bezieherinnen einer Waisen-
pension sind in der Zusatzkrankenfürsorge bei-
tragsfrei versichert.

(10) Die Regelung des Abs 1 2. Satz tritt rückwirkend
mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

Teil II

P e n s i o n s r e g e l u n g e n

§ 21
Grundsatzbestimmung

(1) Die folgenden Bestimmungen des Abschnittes A des
Teils II des Kollektivvertrages gelten für alle geistlichen
Amtsträger und Amtsträgerinnen, die vor dem 1. Jänner
1998 in ein definitives Dienstverhältnis aufgenommen oder
übernommen worden sind, ausgenommen jene Personen,
die von den Regelungen des Abs 3 erfasst sind. Für alle
Ansprüche geistlicher Amtsträger und Amtsträgerinnen
gilt hinsichtlich der kirchlichen Zuschusspension aus-
drücklich der Vorbehalt, dass die Verpflichtung zur Leis-
tung dann ganz oder teilweise entfällt, wenn sich die Wirt-
schaftslage des kirchlichen Dienstgebers/der kirchlichen
Dienstgeberin derart verschlechtert hat, dass ihm oder ihr
die Erfüllung dieser Verpflichtung zum Teil oder zur
Gänze billigerweise nicht zugemutet werden kann.

(2) Jeder geistliche Amtsträger und jede geistliche
Amtsträgerin gemäß Abschnitt A hat monatlich 1,5 Pro-
zent der in den Vereinbarungen über eine Mitgliedschaft
beim Pensionsinstitut der Linz AG der Evangelischen 
Kirche A. B. in Österreich und der Evangelischen Kirche
H. B. in Österreich vom 10. September 2013 definierten
Beitragsgrundlage an das Pensionsinstitut der Linz AG,
4021 Linz, Wiener Straße 151, zu leisten. Von der Kirche
A. B. und der Kirche H. B. werden sechs Prozent der in
diesen Vereinbarungen definierten Beitragsgrundlage an
das Pensionsinstitut abgeführt. Die Leistungen der Kirche
A. B. und der Kirche H. B. an das Pensionsinstitut werden
auf das Ruhegehalt gemäß § 23 angerechnet. Die Satzung
des Pensionsinstituts bildet einen Bestandteil dieses
Kollektivvertrages.

(3) Für alle geistlichen Amtsträger und Amtsträgerin-
nen, die nach dem 1. Jänner 1998 in ein Dienstverhältnis
aufgenommen oder übernommen worden sind oder für die
das neue Gehaltsschema gilt, finden die Bestimmungen des
Abschnittes B des Teils II dieses Kollektivvertrages An-
wendung.

(4) Ab 1. Jänner 2014 leistet der Dienstgeber einen im
Sinne der Satzung des Pensionsinstituts „freiwilligen“ Bei-
trag in Höhe von 0,21% der in den in Abs. 2 genannten
Vereinbarungen definierten Beitragsgrundlage an das 
Pensionsinstitut. Die aus diesen freiwilligen Beiträgen ent-
stehenden Anwartschaften stehen den DienstnehmerInnen
zu.

A b s c h n i t t  A

1. Die Anspruchsberechtigung
§ 22

(1) Nach Vollendung einer für das Ruhegehalt anzu-
rechnenden Dienstzeit von zehn Jahren hat ein geistlicher
Amtsträger und eine geistliche Amtsträgerin im Fall der
Beendigung des Dienstverhältnisses Anspruch auf Ruhege-
halt. Für das Ruhegehalt anzurechnende Dienstzeiten sind
all jene Zeiträume, in denen der geistliche Amtsträger oder
die geistliche Amtsträgerin oder der Dienstgeber oder die
Dienstgeberin Beiträge an die kirchliche Pensionsvorsorge-
kasse geleistet hat oder ihm bzw. ihr Überweisungsbeträge
nach bundesrechtlichen Vorschriften oder von anderen
Evangelischen Kirchen des Auslandes zugekommen sind.
Einen geistlichen Amtsträger oder einer geistlichen Amts-
trägerin in Ruhe stehen die Kinderzulage und die Ausbil-
dungsbeihilfe gemäß § 7 sinngemäß zu, sofern die Bedin-
gungen für die Gewährung dieser Zulagen vorliegen.

(2) Vor Vollendung von zehn anrechenbaren Dienstjah-
ren haben die geistlichen Amtsträger und Amtsträgerinnen
nur dann Anspruch auf Ruhegehalt, wenn sie wegen einer
in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit zugezogenen
Krankheit dauernd dienstunfähig geworden sind und die
Dienstunfähigkeit vom Sozialversicherungsträger festge-
stellt wurde. Das Ruhegehalt ist in diesem Falle so zu
bemessen, als ob sie zehn anrechenbare Dienstjahre
zurückgelegt hätten.

(3) Im Falle eines Abrufs der PI-Pension vor Ablauf des
Abfertigungszeitraums gemäß § 19 Abs 6 Kollektivvertrag
erlischt der Anspruch auf das kirchliche Ruhegehalt gemäß
§§ 22 bis 29. Stattdessen kommen die Regelungen nach 
§ 30 zur Anwendung.

(4) Wird ein geistlicher Amtsträger oder eine geistliche
Amtsträgerin infolge eines in Ausübung seines oder ihres
Dienstes erlittenen, mit ihm in unmittelbarem Zusammen-
hang stehenden und ohne sein Verschulden eingetretenen
Unfalles (Dienstunfall) dienstunfähig, so werden ihm bzw.
ihr zu seiner oder ihrer anrechenbaren Dienstzeit zehn
Jahre für die Bemessung des Ruhegehalts unter den nach-
stehenden Voraussetzungen zugerechnet:

1. Es muss durch eine vom Sozialversicherungsträger
durchgeführte amtsärztliche Untersuchung nachge-
wiesen sein, dass die Dienstunfähigkeit ausschließlich
auf den Dienstunfall zurückzuführen ist;

2. die Dienstunfähigkeit muss innerhalb eines Jahres
nach dem Unfall eingetreten sein;
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3. der Anspruch auf die begünstigende Ruhegehalts-
berechnung muss innerhalb eines Jahres nach Eintritt
der Dienstunfähigkeit beim Oberkirchenrat A. B.
oder beim Oberkirchenrat H. B. geltend gemacht
werden.

(5) Geistliche Amtsträger und Amtsträgerinnen, die ihr
Amt freiwillig niederlegen, um einen freien kirchlichen
Dienst zu übernehmen, bleibt der Anspruch auf Ruhe-
gehalt und Hinterbliebenenversorgung gewahrt, wenn sie
oder ihr Dienstgeber oder beide gemeinsam einen monatli-
chen Pensionsbeitrag von zehn Prozent des jeweiligen
Bruttohöchstgehaltes eines geistlichen Amtsträgers und
einer geistlichen Amtsträgerin (Gehaltsschema „alt“) ohne
Kinderzulage und Ausbildungsbeihilfe leisten, wobei die
errechneten Beträge auf den nächsthöheren durch fünf teil-
baren Betrag aufzurunden sind. Der Anspruch erlischt mit
der Nichtzahlung des Pensionsbeitrages durch mindestens
sechs Monate, wenn einer schriftlichen Mahnung des
Oberkirchenrates A. B. bzw. des Oberkirchenrates H. B.
durch eingeschriebenen Brief nicht innerhalb von 30 Tagen
Folge geleistet wird und wenn der Oberkirchenrat A. B.
bzw. der Oberkirchenrat H. B. das Erlöschen der An-
sprüche festgestellt hat. Bei Erlöschen des Anspruches sind
die bereits geleisteten Beiträge unverzinst zurückzuzahlen.

2. Die Höhe des Ruhegehalts

§ 23
(1) Das Ruhegehalt beträgt bei zehn anrechenbaren

Dienstjahren 52% der ruhegehaltsfähigen Geldbezüge und
erhöht sich mit der Zurücklegung je eines weiteren Jahres
um 1,5%, jedoch höchstens auf 80%. Der Höchstbetrag
des Ruhegehalts gemäß Abs. 10 lit. c ist anzuwenden.

(2) Grundlage für die Bemessung des Ruhegehalts ist
die jeweils letzte Gehaltsstufe, die der geistliche Amtsträger
bzw. die geistliche Amtsträgerin erreichte. Die Bemes-
sungsgrundlage ist ab dem Jahr 2002 mit einem Faktor von
1,01 zu vervielfachen.

(3) Für geistliche Amtsträger und Amtsträgerinnen, die
während ihres Dienstverhältnisses zur Evangelischen 
Kirche A. B. oder zur Evangelischen Kirche H. B. teilzeit-
beschäftigt waren, ist für die Berechnung der Höhe des
Ruhegehaltes das Verhältnis der Gehaltssumme bei Voll-
beschäftigung zur Gehaltssumme auf Grund der tatsäch-
lichen Beschäftigungszeiten und der tatsächlichen Vor-
rückungen heranzuziehen. Dieser Berechnung ist die zum
Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses gel-
tende Gehaltstabelle zugrunde zu legen. Der auf Grund
der Berechnung nach Abs. 1 ermittelte Hundertsatz ist
durch die Verhältniszahl der Gehaltssummen zu dividie-
ren.

(4) Selbstständige oder unselbstständige Erwerbsein-
künfte, Pensionen oder sonstige Leistungen Dritter, die aus
Zeiten resultieren, die auf die ruhegehaltsfähige Dienstzeit
angerechnet wurden, sind auf das Ruhegehalt anzurech-
nen.

(5) Auf das Ruhegehalt sind weiters Pensionen oder
sonstige Leistungen Dritter anzurechnen, die der geistliche
Amtsträger und die geistliche Amtsträgerin für jene Zeiten
seiner bzw. ihrer Pensionsversicherung erhalten, bei denen

dieser Pensionsversicherungsbeitrag auf den kirchlichen
Pensionsvorsorgebeitrag des geistlichen Amtsträgers bzw.
der geistlichen Amtsträgerin angerechnet wurde.

(6) Der Zuschuss errechnet sich aus der Differenz zwi-
schen Ruhegehalt und den Leistungen Dritter gemäß 
Abs. 4 und 5.

(7) Liegt der Pensionsstichtag vor dem 65. Geburtstag
des geistlichen Amtsträgers oder der geistlichen Amtsträge-
rin, so ist die Zuschussleistung nach Abs. 6 mit dem
Abschlagsfaktor bei Berufsunfähigkeit oder Frühpensio-
nierung zu vermindern. Der Frühpensions- bzw. Berufs-
unfähigkeitsabschlagsfaktor beträgt 0,417% für jeden
vollen Monat, der zwischen dem Pensionsstichtag und dem
65. Geburtstag liegt. Dieser Abschlagsfaktor darf maximal
25% betragen.

(8) Liegt der Pensionsstichtag vor dem 60. Geburtstag
des geistlichen Amtsträgers und der geistlichen Amtsträge-
rin, so ist der Abschlagsfaktor gemäß Abs. 7 für jeden
vollen Monat, der zwischen dem Pensionsstichtag und dem
60. Geburtstag liegt, um 0,417% zu kürzen. Diese Reduk-
tion darf nicht geringer als Null Prozent sein.

(9) Die Bestimmungen der Abs. 7 und 8 gelten nicht in
den Fällen des § 22 Abs. 4 und im Falle des Todes während
des aktiven Dienstes.

(10)
a) Das kirchliche Ruhegehalt wird grundsätzlich mit

dem Anpassungsfaktor gemäß § 108 ASVG angepasst.

b) Die Anpassung des kirchlichen Ruhegehaltes in
einem Jahr erfolgt jedoch nur in dem Ausmaß, als die
Summe aus kirchlicher Zuschusspension und Eigen-
pension nach dem ASVG in diesem Jahr nicht höher
als der Höchstbetrag gemäß lit c) ist. Dabei ist die
Hinterbliebenenpension geistlicher Amtsträger oder
Amtsträgerinnen in Ruhe aus dem ASVG nicht einzu-
rechnen.

c) Der Höchstbetrag des Ruhegehaltes beträgt für 2014
für geistliche Amtsträgerinnen und Amtsträger der
Evangelischen Kirche A. B. € 3.352,82, für geistliche
Amtsträgerinnen und Amtsträger der Evangelischen
Kirche H. B. € 3.378,62. Der Höchstbetrag wird
jährlich mit dem Anpassungsfaktor gemäß § 108
ASVG multipliziert mit der Finanzierungsquote ge-
mäß lit d) angepasst. 1

d) Die Finanzierungsquote wird berechnet 
Refinanzierungsquote + (1 – Refinanzierungsquote) 
* Vermögensdeckungsquote.
Die Quoten werden auf 3 Nachkommastellen berech-
net.
• Die Refinanzierungsquote entspricht der vom

Aktuar bei der gutachtlichen Ermittlung der Pen-
sionsrückstellungen für die Jahresabschlüsse der
Evangelischen Kirche A. B. und der Evangelischen
Kirche H. B. für die Eigenpensionen der pensio-

1 Der Anpassungsfaktor gemäß § 108 ASVG von 2012 auf 2013
betrug beispielsweise 1,8%. Der Höchstbetrag A. B. 2012 wurde
von 3.256,24 € * (1 + 1,8% * 0,855) = 3.306,35 € für 2013
erhöht; der Höchstbetrag H. B. für 2013 auf 3.331,79 €.
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nierten Amtsträgerinnen und Amtsträger festge-
stellten Refinanzierungsquote. 2

• Die Vermögensdeckungsquote wird ermittelt
durch Division des Vermögens der Pensions-
zuschuss- und Unterstützungsfonds A. B. und H. B.
(§ 2 der Durchführungsrichtlinie zu den Pensions-
zuschuss- und Unterstützungsfonds) durch die
vom Aktuar gutachtlich ermittelten Pensionsrück-
stellungen A. B. und H. B. 3

Die Refinanzierungsquote und die Vermögens-
deckungsquote sind für jedes Jahr anhand der Jahres-
abschlüsse jenes Wirtschaftsjahres zu ermitteln, das
dem Gültigkeitsjahr des zuletzt ermittelten Höchst-
betrages vorangeht. 4

Ungeachtet der vorgenannten Berechnungsmodalität
beträgt die Finanzierungsquote mindestens 0,800
und höchstens 1,000.

e) Falls vom Gesetzgeber anstelle oder zusätzlich zum
Anpassungsfaktor gemäß § 108 ASVG Pensionsan-
passungen in Form von Geldbeträgen beschlossen
werden, sind die Geldbeträge, wenn sie 0,5% des
letztgültigen Höchstbetrags des Ruhegehaltes über-
schreiten, bei der Anpassung des Ruhegehaltes zur
Gänze und bei der Anpassung des Höchstbetrags des
Ruhegehalts multipliziert mit der Finanzierungsquote
zu berücksichtigen. Wenn solche Geldbeträge im
Sozialversicherungsrecht nur für ein Jahr oder ein-
zelne Jahre gewährt werden, haben sich diese auf das
Ruhegehalt und den Höchstbetrag nur in diesem Jahr
bzw. diesen Jahren auszuwirken.

f) Die Anpassung des kirchlichen Bezuges für Witwen,
Witwer oder Hinterbliebene nach EPG in einem Jahr
erfolgt nur in dem Ausmaß, als die Summe aus dem
kirchlichen und dem ASVG-Bezug — sofern dieser
ASVG-Witwen-Witwerbezug auf Grund einer Eigen-
pension des geistlichen Amtsträgers und der geistli-
chen Amtsträgerin gebührt — in diesem Jahr nicht
höher als 
• bei Witwen, Witwer 60%
• bei Vollwaisen 40% und
• bei Halbwaisen 25%
des Höchstbetrags des Ruhegehaltes gemäß lit c) ist.
Dabei sind die Eigenpensionen aus dem ASVG von
Hinterbliebenen geistlicher Amtsträger oder Amts-
trägerinnen nicht einzurechnen.

§ 23 a
Die „Durchführungsrichtlinie zu den Pensionszuschuss-

und Unterstützungsfonds der Evangelischen Kirchen A. B.
und H. B. (PZUF) gemäß § 80 Abs. 1 OdgA“ (Amtsblatt
176/2012 in der jeweiligen Fassung) kann, abgesehen vom

2 Die Refinanzierungsquote betrug für die Jahresabschlüsse
2011 0,766.

3 Die Vermögensdeckungsquote betrug auf Grund der Jahres-
abschlüsse 2011 0,380.

4 So wurden für die Anpassung des Höchstbetrags von 2012
auf 2013 die Refinanzierungsquote und die Vermögensdeckungs-
quote anhand der Jahresabschlüsse 2011 ermittelt. Für die Anpas-
sung des Höchstbetrags von 2012 auf 2013 beträgt die Finanzie-
rungsquote 0,766 + (1 – 0,766) * 0,380 = 0,855.

zugrundeliegenden und notwendigen Beschluss des Ober-
kirchenrates A. B. bzw. H. B. mit Zustimmung des Finanz-
ausschusses A. B. bzw. H. B., gemäß § 6 dieser Durchfüh-
rungsrichtlinie („Änderung der Ordnung und Auflösung
der PZUF“) nur mit Zustimmung des Kollektivvertrags-
partners aufgehoben oder abgeändert werden. 5

D i e  H i n t e r b l i e b e n e n v e r s o r g u n g

Die Hinterbliebenenversorgung ergibt sich aus den
nachfolgenden Bestimmungen für Witwen oder Witwer,
für Waisen und für Hinterbliebene einer eingetragenen
Partnerschaft.

1. Die Anspruchsberechtigung
§ 24

(1) 1. Witwen oder Witwer geistlicher Amtsträger und
geistlicher Amtsträgerinnen haben Anspruch auf einen
Witwen- bzw. Witwerbezug, sofern die Ehe vor der Been-
digung des Dienstverhältnisses geschlossen wurde, und
zwar unter der Bedingung, dass die Ehe mindestens zwei
Jahre vor dem Tode des geistlichen Amtsträgers und  der
geistlichen Amtsträgerin geschlossen wurde, und falls die
Eheschließung nach dem 50. Lebensjahr des geistlichen
Amtsträgers und der geistlichen Amtsträgerin erfolgte, der
Altersunterschied zwischen den Ehegatten nicht mehr als
20 Jahre beträgt. Dies gilt sinngemäß für Partnerschaften
nach EPG.

2. Ohne Rücksicht auf die Dauer der Ehe wird der Wit-
wen- bzw. Witwerbezug dann gewährt, wenn aus dieser
Ehe ein Kind geboren wurde, das im Zeitpunkt des Todes
des geistlichen Amtsträgers und der geistlichen Amtsträge-
rin am Leben gewesen ist, oder aber die Witwe zur Zeit des
Todes des Ehegatten schwanger war und das nachträglich
lebend geborene Kind als ehelich zu gelten hat.

3. Witwen- bzw. Witwerversorgung gebührt auf Antrag
auch dem Ehegatten oder der Ehegattin, dessen oder deren
Ehe mit dem in der kirchlichen Pensionsvorsorge Versi-
cherten für nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden
worden ist, wenn ihm oder ihr der geistliche Amtsträger
bzw. die geistliche Amtsträgerin bis zur Zeit seines oder
ihres Todes Unterhalt oder einen Unterhaltsbeitrag auf
Grund eines gerichtlichen Urteils, eines gerichtlichen Ver-
gleiches oder einer bei Auflösung der Ehe eingegangenen
schriftlichen Verpflichtung zu leisten hatte, letztere wenn
sie hinsichtlich des Datums und der Fertigung gerichtlich

5 Zur Verdeutlichung und Klarstellung wird auf § 6 der ge-
nannten Durchführungsrichtlinie verwiesen, sodass der Konnex
hergestellt ist und durch diese neu eingefügte Bestimmung des 
§ 23 a Kollektivvertrag die Umsetzung im Kollektivvertrag vor-
liegt. § 6 der Durchführungsrichlinie, „Änderung der Ordnung
und Auflösung der PZUF“ lautet:

(1) Änderungen dieser Ordnung und Beschlüsse über die Auf-
lösung eines PZUF bedürfen eines Beschlusses des Oberkirchen-
rats A. B. bzw. H. B. und der Zustimmung des Finanzausschusses
A. B. bzw. H. B. Allfällige weitere Zustimmungserfordernisse 
z. B. im Kollektivvertrag sind zu beachten.

(2) Die Auflösung, die eine Novellierung des § 80 OdgA vor-
aussetzt, hat den Wegfall der Sonderverwaltung der den PZUF
zugeordneten Vermögen zur Folge. Die Wertpapierdepots und
Bankkonten bleiben Eigentum der Evangelischen Kirche A. B.
bzw. H. B.
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oder notariell beglaubigt ist. Hat die frühere Ehefrau bzw.
der frühere Ehemann gegen den verstorbenen geistlichen
Amtsträger bzw. die geistliche Amtsträgerin nur einen
befristeten Anspruch auf Unterhaltsleistung gehabt, so
besteht der Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung
längstens bis zum Ablauf der Frist. Dies gilt sinngemäß für
Partnerschaften nach EPG.

4. Die Hinterbliebenenversorgung darf die Unterhalts-
leistung nicht übersteigen, auf die die frühere Ehefrau bzw.
der frühere Ehemann gegen den verstorbenen geistlichen
Amtsträger/die geistliche Amtsträgerin an seinem oder
ihrem Sterbetag Anspruch gehabt hat.

5. Die Hinterbliebenenversorgung und die Versorgung
des früheren Ehepartners oder der früheren Ehepartnerin
dürfen zusammen jenen Betrag nicht übersteigen, auf den
der verstorbene geistliche Amtsträger oder die geistliche
Amtsträgerin Anspruch gehabt hat. Die Versorgung des
früheren Ehepartners oder der früheren Ehepartnerin ist
erforderlichenfalls entsprechend zu kürzen. Die Witwen-
bzw. Witwerversorgung mehrerer früherer Ehepartner ist
im gleichen Verhältnis zu kürzen.

6. Für die kirchliche Zuschusspension für Witwen und
Witwer sind für die Abfertigung bei Wiederverehelichung
oder das Wiederaufleben der Anwartschaft bei erneuter
Witwen- oder Witwerschaft bzw. Scheidung die Bestim-
mungen des § 265 ASVG anzuwenden. Dies gilt sinngemäß
für Partnerschaften nach EPG.

(2) 1. Kinder eines verstorbenen geistlichen Amtsträ-
gers und einer geistlichen Amtsträgerin haben
Anspruch auf einen Waisenbezug, wenn der geist-
liche Amtsträger und die geistliche Amtsträgerin
am Sterbetag ein Ruhegehalt bezieht oder An-
spruch auf Ruhegehalt hätte.

2. Der Waisenbezug gebührt bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres.

3. Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
gebührt auf Antrag ein Waisenbezug,
a) wenn sie infolge körperlicher oder geistiger

Gebrechen oder infolge einer schweren Krank-
heit dauernd außerstande sind, sich ihren
Unterhalt selbst zu verschaffen;

b) wenn sie in einer Schul- oder Berufsausbildung
stehen oder sich einem ordentlichen Studium
widmen, bis zur Beendigung der Ausbildung
bzw. des Studiums, längstens jedoch bis zur
Vollendung des 27. Lebensjahres.

(3) Ein jährlicher Waisenbezug für minderjährige und
unversorgte Waisen eines verwitweten Vikars oder einer
verwitweten Vikarin, wenn sie keinerlei sonstiges Einkom-
men beziehen, das ihre Versorgung und Erziehung gewähr-
leistet, kann vom Oberkirchenrat A. B. oder vom Oberkir-
chenrat H. B. nach freiem Ermessen festgesetzt werden.

2. Die Höhe
§ 25

(1) Der Hinterbliebenenbezug beträgt 60% der Zu-
schussleistung gemäß § 23 Abs. 6.

(2) Zur Vermeidung von Härtefällen kann der Evangeli-
sche Oberkirchenrat A. B. bzw. der Evangelische Oberkir-

chenrat H. B. den Witwen-, Witwer- und Waisenbezug
von einer höheren Gehaltsstufe aus festsetzen und berech-
nen oder eine außerordentliche Einmalzahlung gewähren.
Dies gilt sinngemäß für Partnerschaften nach EPG.

(3) Die Kinderzulage und die Ausbildungsbeihilfen
werden, solange die Voraussetzungen für ihre Gewährung
gegeben sind, in vollem Ausmaß ausgezahlt. Sollte eine
Witwe bzw. ein Witwer die nötigen Aufwendungen für die
Erziehung der aus der Ehe mit dem verstorbenen geistli-
chen Amtsträger/der geistlichen Amtsträgerin stammen-
den Kinder nicht bestreiten können, so hat der Oberkir-
chenrat A. B. oder der Oberkirchenrat H. B. im Einver-
nehmen mit dem Kirchenpresbyterium A. B. oder dem
Kirchenpresbyterium H. B. für die Dauer der besonderen
Bedürftigkeit eine weitere Zuwendung bis zur Höhe eines
Waisenbezuges zu gewähren.

(4) Der Waisenbezug beträgt für Vollwaisen 40%, für
Halbwaisen 25% des Ruhegehaltes, auf den der geistliche
Amtsträger oder die geistliche Amtsträgerin im Zeitpunkt
des Ablebens Anspruch hatte oder gehabt hätte.

(5) Die Gesamtsumme der Hinterbliebenenbezüge darf
nicht höher sein als der Ruhebezug des geistlichen Amts-
trägers oder der geistlichen Amtsträgerin. Innerhalb dieses
Höchstausmaßes sind die Anteile der einzelnen An-
spruchsberechtigten verhältnismäßig festzusetzen.

(6) Insoweit Pensions- oder Ruhebezüge von Dritten
auf ein Ruhegehalt des geistlichen Amtsträgers und der
geistlichen Amtsträgerin anrechenbar waren oder gewesen
wären, trifft dies auch für Hinterbliebenenbezüge zu.

§ 26
(1) Hinsichtlich der Zuschusspension wird gemäß §§ 8

und 9 Betriebspensionsgesetz der Vorbehalt vereinbart,
dass die Verpflichtung zur Leistung der Zuschusspension
durch die Kirche als ehemalige Dienstgeberin dann ganz
oder teilweise entfällt, wenn sich die Wirtschaftslage derart
verschlechtert hat, dass die Erfüllung dieser Verpflichtung
zum Teil oder zur Gänze billigerweise nicht zugemutet
werden kann.

(2) Die kirchliche Zuschusspension ist der Differenz-
betrag zwischen der ASVG-Pension, der Deutschen Rente
und den Zahlungen (Ruhegenuss) des Pensionsinstitutes
und dem nach § 23 vorliegenden Steigerungsprozentsatz
bis auf höchstens 80% der Bemessungsgrundlage.

(3) Wurden Pensionszeiten individuell nachgekauft und
ergibt sich dadurch ein höherer ASVG-Pensionsanspruch,
so ist bei der Berechnung der kirchlichen Zuschusspension
von jener ASVG-Pension auszugehen, die ohne Berück-
sichtigung der nachgekauften Versicherungszeiten aus-
bezahlt worden wäre. Bei der Berechnung des Differenz-
betrages gemäß § 26 Abs. 2 Kollektivvertrag dürfen daher
die sich durch den Nachkauf ergebenden höheren Pen-
sionszahlungen nicht berücksichtigt werden.

§ 27
Verstirbt der geistliche Amtsträger oder die geistliche

Amtsträgerinnen im Ruhestand unter Hinterlassung einer
Witwe/eines Witwers, eines/einer eingetragenen Partners/
Partnerin oder nach dem Sozialversicherungsrecht an-
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spruchsberechtigter Kinder, die noch einen Unterhalts-
anspruch gegen den Verstorbenen/die Verstorbene haben,
ist für die Dauer von drei Monaten nach dem Tode des/der
Betreffenden noch die volle Pension weiterzuzahlen; der
jeweilige Hinterbliebenenbezug setzt erst mit dem vierten
auf das Ableben folgenden Monat ein.

3. Fälligkeiten und Auszahlung der Pensionen
§ 28

(1) Die gesetzlichen Vorgaben des ASVG sind, die 
Auszahlung betreffend, auch bei der Auszahlung der kirch-
lichen Zuschusspension anzuwenden. Insbesondere die
einschlägigen §§ 105 (Pensions[Renten]sonderzahlungen)
und 563 Abs. 3 und 4 (Vorschussleistungen). Das analoge
Vorgehen schließt verschiedene Fälligkeiten und daraus
resultierende rechtliche Differenzen aus.

(2) Die Pension setzt sich aus der Pension nach den
bundesgesetzlichen Regelungen, nach anderen gleicharti-
gen internationalen Bestimmungen, insbesondere der EG-
Verordnung 1408/1971, aus den Zahlungen des Pensions-
institutes, welche aus den Beiträgen der Dienstnehmer und
Dienstnehmerinnen gemäß § 21 Abs. 2 (1,5%) und ab 1.
Jänner 2014 zusätzlich aus den Beiträgen der Dienstgeber
gemäß § 21 Abs. 4 (0,21%) resultieren, sowie der kirchli-
chen Zuschusspension zusammen.

(3) Die Pension ist monatlich im Nachhinein fällig. Im
April und Oktober ist je eine Sonderzahlung fällig. Die
Höhe der Sonderzahlung gebührt in der Höhe der für den
Monat April bzw. Oktober ausgezahlten laufenden Pen-
sion. Das Aliquotierungsprinzip entfällt. Jeder, der für
April eine Pension erhält, erhält auch die April-Sonderzah-
lung, jeder, der für Oktober eine Pension erhält, erhält
auch die Oktober-Sonderzahlung. Die Sonderzahlungen
sind zum 30. 4. und zum 31. 10. auszuzahlen.

(4) Bei Pensionisten und Pensionistinnen der Evangeli-
schen Kirche A. B. und der Evangelischen Kirche H. B.,
die im August 1996 auf Grund der Umstellung der Zahlun-
gen zum Monatsletzten eine Nettovorschusszahlung erhal-
ten haben, gilt diese Nettovorschusszahlung als für den
Sterbemonat erbrachte Leistung. Sie wird im Sterbemonat
versteuert.

(5) Bezieher oder Bezieherinnen einer Hinterbliebenen-
pension als Rechtsnachfolger oder Rechtsnachfolgerinnen
eines Pensionisten oder einer Pensionistin, dessen oder
deren Anspruch vor dem 1. Jänner 1997 anfiel, erhalten
eine Vorschusszahlung in der Höhe der erstmalig zur Aus-
zahlung gelangenden Hinterbliebenenpension, spätestens
am Ersten des Kalendermonats, der dem Tod des Pen-
sionsempfängers bzw. der Pensionsempfängerin folgt. Der
§ 23 ist für die Vorauszahlung außer acht zu lassen. Basis
für die Vorschusszahlung ist die Hinterbliebenenpension,
auf die nach diesem Zeitraum Anspruch besteht. Zu Vor-
schusszahlungen, die spätestens am 1. Mai oder 1. Oktober
fällig sind, gebührt eine Sonderzahlung. Die Versteuerung
erfolgt gemeinsam mit der ersten Pensionszahlung, entwe-
der als laufende Leistung oder als Sonderzahlung mit festen
Sätzen.

(6) Bei Pensionsfällen, die nach dem 1. Jänner 1997 ein-
getreten sind, gilt das Aliquotierungsprinzip, d. h., dass der

auf den Tod folgende Tag der Beginn der Pensionsleistung
für den Rechtsnachfolger bzw. für die Rechtsnachfolgerin
ist. Hier sind keine Vorschusszahlungen zu leisten. Bei den
Sonderzahlungen gilt der für den Monat April und 
September anfallende laufende Bezug als Basis und ist in
gleicher Höhe als Sonderzahlung zum 30. 4. bzw. 31. 10.
auszuzahlen.

§ 29
(1) Die von der Pensionsversicherungsanstalt der Ange-

stellten und/oder der Bundesversicherungsanstalt Berlin
oder anderen Sozialversicherungsträgern an geistliche
Amtsträger oder Amtsträgerinnen im Ruhestand ab 1.
August 1996 erbrachten oder zu erbringenden Leistungen
sind auf die nach früheren kirchlichen Rechtsvorschriften
zu erbringenden Leistungen anzurechnen, d. h. die kirchli-
chen Pensionen verringern sich betragsmäßig um jenen
Betrag, den die Leistungen von Pensionsversicherungsan-
stalten (Sozialversicherungsträger) des Inlandes, des Aus-
landes und/oder ausländischer Kirchen erbringen.

(2) Erhält ein geistlicher Amtsträger bzw. eine geistliche
Amtsträgerin schon vor dem 31. Juli 1996 neben den kirch-
lichen Pensionsbeiträgen oder geleisteter Sozialversiche-
rungsbeiträge schon bisher eine Pension eines Sozialversi-
cherungsträgers, ist ihm oder ihr bzw. seinen oder ihren
Hinterbliebenen der durch die Neuregelung eintretende
wirtschaftliche Ausfall zu ersetzen.

(3) Soweit Funktionsentschädigungen bisher als Zula-
gen pensionsfähig waren oder solche Zulagen bereits jetzt
mit Berechnungsgrundlage der Pension wären, entfällt die
Ruhegenussfähigkeit nur in dem Umfang, als aktive Dienst-
zeiten des geistlichen Amtsträgers und der geistlichen
Amtsträgerin nach dem 1. August 1996 zurückgelegt wur-
den (Aliquotierungsprinzip).

(4) Die aus der Gehaltsumstellung auf Zahlung im
Nachhinein resultierenden Veränderungen gelten hinsicht-
lich der aktuellen Dienst- und Pensionsverhältnisse mit der
Maßgabe, dass die jeweils gegen Monatsende erfolgenden
Gehalts-/Pensions-/Bezugsanweisungen als für den Monat
der Anweisung erbracht gelten.

A b s c h n i t t B

§ 30
(1) Die Kollektivvertragspartner vereinbaren, dass die

Zuschussleistungen zur ASVG-Pension für alle nach dem
1. Jänner 1998 in ein Dienstverhältnis aufgenommenen
oder übernommenen oder in das neue Gehaltsschema
umgestiegenen geistlichen Amtsträger und Amtsträgerin-
nen, für Lehrvikare und Lehrvikarinnen, weiters für 
Pfarramtskandidaten und Pfarramtskandidatinnen durch
Beitritt der Evangelischen Kirche A. B. und der Evangeli-
schen Kirche H. B. zum Pensionsinstitut der Linz AG,
4021 Linz, im Folgenden kurz Pensionsinstitut, entspre-
chend der jeweils geltenden Satzung dieses Instituts, von
diesem erbracht werden. Die Satzung des Pensionsinstituts
bildet einen Bestandteil dieses Kollektivvertrages.

(2) Die Evangelische Kirche A. B. und die Evangelische
Kirche H. B. verpflichten sich, zur Deckung der Leistun-
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gen des Pensionsinstituts sechs Prozent der in den in § 21
Abs. 2 genannten Vereinbarungen definierten Beitrags-
grundlage des geistlichen Amtsträgers bzw. der geistlichen
Amtsträgerin, des Lehrvikars bzw. Lehrvikarin, des Pfarr-
amtskandidaten bzw. der Pfarramtskandidatin monatlich
an das Pensionsinstitut zu leisten.

(3) Jeder geistliche Amtsträger bzw. jede geistliche
Amtsträgerin, Lehrvikar und Lehrvikarin, Pfarramtskandi-
dat und Pfarramtskandidatin, der bzw. die nach dem 
1. Jänner 1998 in ein Dienstverhältnis zur Evangelischen
Kirche A. B. bzw. zur Evangelischen Kirche H. B. aufge-
nommen oder übernommen worden ist, hat monatlich 
1,5% der in den in § 21 Abs. 2 genannten Vereinbarungen
definierten Beitragsgrundlage an das Pensionsinstitut zu
leisten.

(4) Ab 1. Jänner 2014 leistet der Dienstgeber einen im
Sinne der Satzung des Pensionsinstitutes „freiwilligen“ Bei-
trag in Höhe von 0,21% der in den in § 21 Abs. 2 genann-
ten Vereinbarungen definierten Beitragsgrundlage an das
Pensionsinstitut.

(5) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines geistlichen Amts-
trägers bzw. einer geistlichen Amtsträgerin, eines Lehr-
vikars oder einer Lehrvikarin, eines Pfarramtskandidaten
oder einer Pfarramtskandidatin aus dem Dienst der Evan-
gelischen Kirche in Österreich gelten für die Leistungs-
ansprüche die betreffenden Bestimmungen der Satzung
des Pensionsinstituts.

Teil III

E v a n g e l i s c h e r
V e r s o r g u n g s -  u n d  U n t e r s t ü t z u n g s v e r e i n

(EVU)

§ 31
Die Evangelische Kirche A. B. wird entsprechend dem

Zahlungsplan in Anlage 2 zum Kollektivvertrag 2000, die
Kirche H. B. gemäß Anlage 2 zum Kollektivvertrag 2002
die dort ausgewiesenen Beiträge an den Evangelischen 
Versorgungs- und Unterstützungsverein leisten.

Anlage 1

Leistungskatalog der
kirchlichen Zusatzkrankenfürsorge

Die kirchliche Zusatzkrankenfürsorge erbringt nachste-
hende Leistungen, wenn die Belege bei sonstigem Verfall
des Anspruches bis spätestens 30. Juni des Folgejahres 
eingereicht werden und die Leistungsansprüche gegenüber
den Sozialversicherungsträgern vorher geltend gemacht
und von den eingereichten Belegen in Abzug gebracht 
wurden:

Selbstbehalt der
Spitalskostenzusatzkrankenversicherung – Generali
Wer vor dem 1. Jänner 2009 der Gruppen-Zusatzversi-

cherung freiwillig beigetreten ist, für den gilt:

Im Spitalsaufenthaltsfall werden für Pensionisten und
Pensionistinnen und deren anspruchsberechtigte Ange-
hörige 90%, für Aktive und deren anspruchsberechtigte
Angehörige 70% des Selbstbehalts der Spitalskostenzusatz-
krankenversicherung ersetzt, jedoch höchstens € 1.450,—
je Spitalsaufenthalt.

Selbstbehalt bei Krankenhausaufenthalt
Die vom Spital rückverrechnete Haushaltsersparnis,

Angehörigenprozente der allgemeinen Klasse, werden zu
80% ersetzt.

Brillen
4 Augengläser, Gläserfassungen und Haftschalen mit

ärztlicher Verordnung werden zu 80%, jedoch
zusammen höchstens mit € 550,— alle 2 Jahre pro
Person ersetzt.

4 Die notwendigen, nachgewiesenen Ausgaben für
Reparaturen an Augengläsern, Gläserfassungen und
Haftschalen werden zu 80% ersetzt, jedoch höchstens
mit € 250,— pro Person und Jahr.

Zahnarztkosten
Prothesen-Neuherstellungen
80% des Selbstbehaltes, jedoch max.
• Totale Prothese € 300,— 
• Kunststoffplatte € 80,—
• Metallgerüst € 450,—
• Krone € 450,—
• Vollmetall-Klammerzahnkrone € 180,—
• Zahn, Kl., Sauger bei Kat. Pl. € 5,—
• Zahn bei MG-Prothese € 10,—

Zahnärztliche Zahnimplantate
80% des Selbstbehaltes, jedoch max. € 1.400,—
max. 4 Implantate pro Person während der gesamten
Versicherungszeit.

Kieferorthopädische Behandlungen
80% des Selbstbehaltes, jedoch max. € 1.200,—
wenn von der GKK befürwortet und anteilig bezahlt.
Zahnspangen werden einmal pro Person zu 80%, höchs-
tens aber mit € 1.200,— für die gesamte kieferorthopä-
dische Behandlung ersetzt. Darunter ist die Anschaffung
und die weitergehende Behandlung, also die Verstellung
der Zahnspangen zu verstehen.

Zahnersatz-Reparaturen
Reparaturen an Kunststoffprothesen
80% des Selbstbehaltes, jedoch max.

a) Sprung, Bruch, Wiederbefestigung € 15,—
b) Zahn oder Klammer neu € 20,—
c) 2 Leistungen a, b od. a + b € 30,—
d) mehr als 2 Leistungen € 40,—
e) totale Unterfütterung, direkt/

totale Unterfütterung, indirekt € 40,—
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Reparaturen an Metallgerüstprothesen
80% des Selbstbehaltes, jedoch max.

x) Anlöten v. Retention, Klammer, Aufr. € 40,—
y) 2 Leistungen x, y; Bügelreparatur € 50,—
z) mehr als 2 Leistungen € 55,—

Reparaturen an kieferorthopädischen Apparaten
80% des Selbstbehaltes, jedoch max.

1. Sprung, Bruch, Drahtelementersatz € 18,—
2. Unterfütterung oder Erweiterung € 20,—
3. Labialbogenreparatur,

Dehnschraubenersatz € 30,—

Zahnärztliche Mundhygiene
80% des Selbstbehaltes, jedoch höchstens € 60,— pro
Jahr und Person.

Kurkostenbeitrag

4 Für vom Sozialversicherungsträger bewilligte Kuren
werden maximal 80% des Selbstbehaltes der Aufent-
haltskosten am Kurort, jedoch pro Kur höchstens 
€ 650,— vergütet.

Rezeptgebühr

Rezeptgebühren werden zu 80% ersetzt, wenn eine
Rechnung, die den Namen der Person, auf die das Rezept
ausgestellt wurde, samt der Anzahl der verordneten
Rezepte und deren bezahlten Betrag bei der Verrechnungs-
stelle vorgelegt werden.

4 Die durch Gesetz festgelegte Höhe der Rezeptgebühr
zu 80%, wobei die maximale Kostenerstattung pro
Person und Jahr € 400,— beträgt.

4 ärztlich verschriebene Medikamente, die weniger als
die durch Gesetz festgelegte Rezeptgebühr kosten, zu
80%;

4 ärztlich verschriebene Medikamente und ärztlich ver-
schriebene homöopathische Präparate, die von der
GKK nicht bewilligt werden, zu 50%, wobei die
maximale Kostenerstattung pro Person und Jahr 
€ 300,— beträgt.

4 Teststreifen für Diabetiker zu 80% pro Person und
Jahr, maximal € 180,—.

Begräbniskostenbeitrag

4 Der Begräbniskostenbeitrag beträgt beim Tode eines
Mitglieds, eines seiner Familienangehörigen bzw.
einer in seinem Haushalt lebenden Person höchstens
€ 1.500,—.

4 Der Begräbniskostenbeitrag wird ausbezahlt:
a) beim Tode eines verheirateten Mitgliedes bzw.

eines eingetragenen Partners gemäß EPG an des-
sen hinterbliebenen Ehegatten bzw. Partner,

b) beim Tode eines Witwers oder einer Witwe oder
eines Waisengeldbeziehers an die Familienan-
gehörigen, welche nachweislich für die Kosten der
Bestattung aufgekommen sind,

c) beim Tode eines Familienangehörigen eines Mit-
gliedes bzw. einer in seinem Haushalt lebenden
Person an das Mitglied.
4 Hinterlässt ein Mitglied keine Familienangehö-

rigen oder keine in seinem Haushalt lebende
Personen, erhalten diejenigen, welche die
Begräbniskosten nachweislich bezahlt haben,
den Begräbniskostenbeitrag ausbezahlt.

Unter Familienangehörigen werden Verwandte ersten
Grades in gerader Linie nach oben und nach unten sowie
im ersten Grad der Seitenlinie verstanden, somit Kinder,
Eltern und Geschwister sowie Halbgeschwister. Unter
Kindern versteht man wie in § 8 dieses Kollektivvertrages

a) leibliche Nachkommen,
b) Wahlkinder,
c) Stiefkinder,
d) Pflegekinder gemäß §§ 186 und 186 a ABGB.

Psychotherapeutische Behandlung
4 Bei ärztlich verordneter Psychotherapie (therapeuti-

sche Diagnosen und Behandlungen), welche von The-
rapeutInnen durchgeführt wird, die nach dem öster-
reichischen Psychotherapiegesetz zur selbstständigen
Ausübung der Psychotherapie berechtigt sind, 
werden 80% des Selbstbehaltes, jedoch maximal 
€ 35,— je Therapieeinheit ersetzt. Die Maximal-
erstattung beträgt pro Person und Jahr € 800,—.

Hinweis: Die Liste der anerkannten Therapeuten und
Therapeutinnen ist auf www.psyonline.at zugänglich.

Physiotherapien
4 Bei ärztlich verordneter Physiotherapie, physikali-

scher Therapie o. ä. werden 80% der Kosten, jedoch
maximal € 30,— je Therapieeinheit vergütet. Die
Maximalerstattung beträgt pro Person und Jahr 
€ 750,—.

4 Ärztlich verordnete Heilgymnastik wird zu 80%, max.
€ 30,— pro Einheit vergütet, aber max. € 300,— pro
Person und Jahr.

Impfungen
4 Impfstoff und Impfungen für FSME, Tetanus,

Grippe, Hepatitis A und B, Polio und HPV sowie für
alle Anspruchsberechtigten einmal Meningokokken
und Varizellen (2 Teilimpfungen), und die für diese
Impfungen unmittelbar notwendigen Vor- und
Nachuntersuchungen (z. B. Laborkosten, Titerbe-
stimmungen) werden zu 80% ersetzt.
Es wird dringend empfohlen, für Impfungen falls
möglich ermäßigte bzw. kostenlose Impfaktionen 
(z. B. in Kindergärten oder Schulen) zu nutzen. Ent-
sprechende Informationen finden sich auf der Home-
page des Gesundheitsministeriums.

Hörbehelfe
4 Ärztlich verordnete Hörbehelfe werden zu 80% er-

setzt, maximal € 1.500,— pro Person, alle drei Jahre.
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4 Die notwendigen, nachgewiesenen Ausgaben für
Reparaturen werden zu 80% ersetzt, jedoch höchs-
tens € 750,— pro Person und Jahr.

Heilbehelfe

4 Ärztlich verordnete Heilbehelfe werden zu 80%,
max. € 200,— pro Person und Jahr vergütet.

Facharztkosten

4 Fachärztliche Untersuchungen bei Gynäkologen und
Urologen werden, auch wenn sie von Wahlärzten vor-
genommen werden, zu 50%, höchstens aber mit 
€ 70,— pro Ordinationsbesuch refundiert.

Außerordentliche Kosten

4 In besonders begründeten Fällen kann ein Ansuchen
auf Erbringung zusätzlicher Leistungen an die
Gemischte Kommission gestellt werden. Eine Beru-
fung gegen die Entscheidung dieses Gremiums ist
nicht  möglich.

Inkrafttreten

Der Kollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

Wien, am 9. September 2014

Evangelische Kirche A. B. in Österreich
Evangelischer Oberkirchenrat A. B.

Bischof Oberkirchenrätin
Dr. Michael Bünker Dr. Hannelore Reiner

Vorsitzender Vorsitzenderstellvertreterin

Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich
Evangelischer Oberkirchenrat A. u. H. B.

Bischof Landessuperintendent
Dr. Michael Bünker Pfarrer Mag. Thomas Hennefeld

Vorsitzender Vorsitzenderstellvertreter

Evangelische Kirche H. B. in Österreich
Evangelischer Oberkirchenrat H. B.

Pfarrer
Mag. Thomas Hennefeld Dipl.-Ing. Klaus Heußler

Landessuperintendent Wirtschaftlicher Oberkirchenrat

Verein Evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer
in Österreich

Pfarrer Pfarrer
Dr. Stefan Schumann Mag. Harald Kluge

Obmann Vorstandsmitglied

K u n d m a c h u n g e n   d e s   E v a n g e l i s c h e n   O b e r k i r c h e n r a t e s   A. B.

131. Zl. KB 06; 1731/2014 vom 16. August 2014

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis August 2014 mit 
Vergleichszahlen aus 2013 samt Sup.-Anteilen und Ein-
hebegebühren

2014 2013
Superintendenz E u r o

Burgenland . . . . 2,039.562,33 1,944.354,74
Kärnten . . . . . 2,846.297,91 2,726.254,58
Niederösterreich . . 2,385.140,60 2,202.408,81
Oberösterreich . . . 3,291.790,20 3,124.482,23
Salzburg-Tirol . . . 2,166.096,91 2,107.773,32
Steiermark . . . . 2,867.411,94 2,812.505,74
Wien *. . . . . . 3,929.035,49 3,332.068,61

19,525.335,37 18,249.848,03

Steigerung 2014 gegenüber 2013:
6,99% (18,249.848,03)

* Kirchenbeitragseingänge des Wiener Verbandes aus
dem Dezember 2013 in Höhe von € 603.583,37 waren zum
Stichtag für die Jahresabrechnung 2013 in EGON nicht
korrekt verbucht und konnten deshalb 2013 nicht mehr

berücksichtigt werden. Sie werden 2014 ausgewiesen und
führen zu einem entsprechend höheren Ergebnis.

132. Zl. GD 231 (GD 194); 1781/2014 vom 22. Septem-
ber 2014

Gemeindeverband Mürzzuschlag-Kindberg gemäß Artikel
31 Kirchenverfassung (ohne Rechtspersönlichkeit) der
Evangelischen Pfarrgemeinde A. und H. B. Mürzzuschlag
und der Evangelischen Pfarrgemeinde A. und H. B. Kind-
berg-Mittleres Mürztal

Die vorgenannten und selbstständig bleibenden Pfarr-
gemeinden haben mit Wirkung ab 1. Feber 2014 bei
nachträglicher Zustimmung durch den Superintendential-
ausschuss sowie mit Genehmigung des zuständigen Ober-
kirchenrates gemäß Artikel 31 Absatz 3 Kirchenverfassung
den Gemeindeverband „Mürzzuschlag-Kindberg“ gegrün-
det, gleichzeitig wurde die vorgelegte und überarbeitete
Gemeindeverbandsordnung genehmigt. Als Zustelladresse
des Gemeindeverbandes Mürzzuschlag-Kindberg gelten
beide Adressen der beteiligten Pfarrgemeinden gleicher-
maßen, 8680 Mürzzuschlag, Roseggergasse 9 bzw. 8650
Kindberg, Wiener Straße 27.
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133. Zl. GD 266 a; 1777/2014 vom 22. September 2014

Namensänderung der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. und H. B. Salzburg-West

Mit Beschluss des Oberkirchenrates A. und H. B. vom 
2. September 2014 wurde hinsichtlich der im Bundes-
gesetzblatt kundgemachten Evangelischen Pfarrgemeinde
A. und H. B. Salzburg-West die Namensänderung bewil-
ligt auf:

„Evangelische Pfarrgemeinde A. und H. B.
Salzburg Matthäuskirche“.

Das Bundeskanzleramt, Kultusamt, wird veranlassen,
dass diese Namensänderung auch im Bundesgesetzblatt
kundgemacht wird.

134. Zl. P 1883; 1716/2014 vom 12. September 2014

Bestellung von Mag. Gustav Klosius zum Pfarrer zur
besonderen Verwendung in den Evangelischen Pfarrge-
meinden A. B. Gmunden und Bad Ischl

Mag. Gustav Klosius wurde gemäß § 33 Abs. 1 zum
Pfarrer mit besonderer Verwendung in den Evangelischen
Pfarrgemeinden A. B. Gmunden (zu 80%) und Bad Ischl
(zu 20%) im Ausmaß einer 100-%-Anstellung zugeteilt
und mit Wirkung vom 1. September 2014 befristet bis 
31. August 2015 in diesem Amt bestätigt.

135. Zl. P 2224; 1611/2014 vom 3. September 2014

Bestellung von Dr. Mag. Margit Leuthold zur Pfarrerin
der 50-%-Krankenhauspfarrstelle im Allgemeinen Kran-
kenhaus Wien und der 50-%-Projektpfarrstelle im Evan-
gelischen Krankenhaus Wien

Dr. Mag. Margit Leuthold wurde zur Pfarrerin der 
50-%-Krankenhauspfarrstelle im Allgemeinen Kranken-
haus Wien sowie der 50-%-Projektpfarrstelle im Evangeli-
schen Krankenhaus Wien gemäß § 31 Abs. 1 OdgA und
nach Richtlinie für Projekt-Pfarrstellen vom 9. Dezember
2008 (ABl. 28. Dezember 2008) bestellt und mit Wirkung
vom 1. September 2014 in diesem Amt bestätigt.

136. Zl. P 1896; 1626/2014 vom 4. September 2014

Bestellung von Mag. Heiner Schmidt zum Pfarrer auf die
50-%-Teilpfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. H. B. Salzburg-Süd in Kombination mit einer halben
Stelle mit voller Lehrverpflichtung

Mag. Heiner Schmidt wurde erneut zum Pfarrer auf die
50-%-Teilpfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. H. B. Salzburg-Süd in Kombination mit einer halben
Stelle mit voller Lehrverpflichtung bestellt und mit Wir-
kung vom 1. September 2014 in diesem Amt bestätigt.

137. Zl. P 2102; 1570/2014 vom 1. September 2014

Bestellung von Mag. Martina Ahornegger zur Pfarrerin
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Ramsau am Dach-
stein

Mag. Martina Ahornegger wurde gemäß § 19 Abs. 1 Z. 1
OdgA zur Pfarrerin der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Ramsau am Dachstein gewählt und mit Wirkung vom
1. September 2014 in diesem Amt bestätigt.

138. Zl. P 2075; 1721/2014 vom 15. September 2014

Bestellung von Dipl.-Ing. (FH) Mag. Astrid Körner zur
Pfarrerin auf die mit der Amtsführung verbundene Pfarr-
stelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Villach-
Stadtpark

Dipl.-Ing. (FH) Mag. Astrid Körner wurde gemäß § 28
Abs. 4 a WahlO und § 19 Abs. 1 Z. 2 OdgA zur Pfarrerin
auf die mit der Amtsführung verbundene Pfarrstelle der
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Villach-Stadtpark be-
stellt und mit Wirkung vom 1. September 2014 in diesem
Amt bestätigt.

139. Zl. P 1984; 1732/2014 vom 16. September 2014

Bestellung von Mag. Wolfgang Rehner zum Pfarrer auf
die mit der Amtsführung verbundene Pfarrstelle der Evan-
gelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Salzburg-Nördlicher
Flachgau

Mag. Wolfgang Rehner wurde gemäß § 19 Abs. 1 Z. 2
OdgA sowie § 28 Abs. 4 a WahlO zum Pfarrer auf die mit
der Amtsführung verbundene Pfarrstelle der Evangeli-
schen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Salzburg-Nördlicher
Flachgau bestellt und mit Wirkung vom 1. September 2014
in diesem Amt bestätigt.

140. Zl. P 2205; 1742/2014 vom 17. September 2014

Bestellung von Mag. Sari Wagner zur Pfarrerin auf die 
50-%-Teilpfarrstelle der Evangelischen Finnischen Ge-
meinde A. B. in Österreich

Mag. Sari Wagner wurde gemäß § 33 OdgA zur Pfarre-
rin auf die 50-%-Teilpfarrstelle der Evangelischen Finni-
schen Gemeinde A. B. in Österreich zugeteilt und mit 
Wirkung vom 18. August 2014 befristet bis 30. September
2015 in diesem Amt bestätigt.

141. Zl. P 2163; 1424/2014 vom 24. Juli 2014

Zuteilung von Mag. Anna Kampl als Lehrvikarin der
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Favoriten-
Christuskirche

Mag. Anna Kampl wird gemäß § 7 Abs. 1 und 2 OdgA
mit Wirkung vom 1. September 2014 Lehrpfarrer Dr.
Michael Wolf als Lehrvikarin in der Evangelischen Pfarr-
gemeinde A. B. Wien-Favoriten-Christuskirche zur Dienst-
leistung zugeteilt.
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142. Zl. G 05; 1620/2014 vom 4. September 2014

Delegationen, Vertretungen und Beauftragungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

Organisation/Einrichtung Delegiert/Beauftragt

Christlich-jüdisches Gespräch
(Beauftragte in den Diözesen) Burgenland Joachim Grössing

Kärnten/Osttirol N. N.
Niederösterreich Barbara Rauchwarter

Oberösterreich Günter Merz
Salzburg Susanne Lechner-Masser

Tirol N. N.
Steiermark Sabine Maurer

Wien Ursula Arnold

Denkmalschutz — Begutachtungen f. d. EKiÖ Rudolf Leeb

Evangelischer Arbeitskreis für Weltmission (EAWM) Karl Schiefermair

Evangelisches Hilfswerk
Vertretung im Kuratorium Karl Schiefermair

Evangelisches Schulwerk
Vertretung im Aufsichtsrat Karl Schiefermair

Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) Michael Bünker
Südosteuropagruppe Hans Hubmer

Eva Harasta

Gemischte evangelisch-katholische Kommission Michael Bünker
Burgenland Herbert Rampler

Kärnten/Osttirol Michael Guttner
Niederösterreich Paul Weiland

Oberösterreich Gerold Lehner
Salzburg und Tirol Olivier Dantine

Steiermark Hermann Miklas
Wien Hansjörg Lein

Gesamtverband für Kindergottesdienst in der EKD Angelika Petritsch

Islam-Beauftragte
Burgenland Andrea Postmann

Kärnten/Osttirol Renate Sauer
Niederösterreich Andreas Hankemeier

Oberösterreich N. N.
Salzburg und Tirol Julius Hanak

Steiermark Inge Frei
Wien Waltraut Kovacic

Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)
Verwaltungsrat Michael Bubik

Church & Society Verena Taylor

Koordinierungsgruppe Supervision Hannelore Reiner

Lektoren/Lektorinnen Hannelore Reiner
Friedrich Rößler

Diözesanleiter Lt. Meldung Sup.-Ausschuss

Lutherische Europäische Kommission für Kirche und Judentum
(LEKKJ) Roland Werneck

Lutherischer Weltbund LWB
Rat Paul Weiland (Adviser)

Beobachter des LWB, UNO-Standort Wien Michael Bünker

Lutherisches Nationalkomitee Michael Bünker

Notfallseelsorge Stab Herwig Sturm
Karl Schiefermair
Martin Vogel
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Organisation/Einrichtung Delegiert/Beauftragt

Landesleiter Burgenland Otto Mesmer
Kärnten/Osttirol N. N.
Niederösterreich Birgit Schiller

Oberösterreich Wolfgang Pachernegg
Salzburg Dietmar Orendi

Tirol Richard Rotter
Steiermark Manfred Wallgram

Wien Claudia Schröder

Ökumenischer Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) Michael Bünker
Michael Guttner
Hansjörg Lein
Barbara Rauchwarter
Hannelore Reiner
Paul Weiland

Österreichische Bibelgesellschaft Michael Bünker
Erna Moder
Karl Schiefermair
Werner Strnadt
Paul Weiland (Präsident)
Heike Wolf

Pfadfinder in Österreich Wolfgang König (Bundeskurat)

Predigerseminar Kuratorium Michael Bünker (Vorsitz)
Hannelore Reiner

Pro Christ Beauftragung Gerhard Krömer

Recreatio Dietrich Bodenstein

Seelsorge für Homosexuelle
Burgenland Tanja Sielemann

Kärnten/Osttirol Lydia Burchhardt
Niederösterreich Markus Fellinger

Oberösterreich Ingrid Bachler
Salzburg-Tirol Peter Gabriel

Steiermark Herwig Hohenberger
Wien Gerda Pfandl

Umweltbeauftragte
Kirche A. B. N. N.
Burgenland Gerhard Zethner

Kärnten/Osttirol Norman Tendis
Niederösterreich Inge-Irene Janda

Oberösterreich Dipl.-Ing. Rainer Hochmeir,
Herbert Gschwandtner

Salzburg-Tirol Werner Schwarz
Steiermark Waltraud Mitteregger

Wien Andrea Kampelmühler

Vereinigte Evangelisch-lutherische Kirche Deutschlands VELKD
Bischofskonferenz Michael Bünker

Liturgische Konferenz Hannelore Reiner
Liturgischer Ausschuss der VELKD Lydia Burchhardt

Wirtschaft(en) im Dienst des Lebens Norman Tendis
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Ex offo Ämter

Organisation/Einrichtung Delegiert/Beauftragt

Amt und Gemeinde Michael Bünker (Herausgeber)

Martin-Luther-Bund Michael Bünker (Vorstand)

Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau Michael Bünker (Vorstand)

143. Zl. G 05; 1621/2014 vom 4. September 2014

Delegationen, Vertretungen und Beauftragungen der Evangelischen Kirche H. B.

K u n d m a c h u n g e n   d e s   E v a n g e l i s c h e n   O b e r k i r c h e n r a t e s   H. B.

Organisation/Einrichtung Delegiert/Beauftragt

Bundeskanzleramt
Volksgruppenbeirat Balázs Németh

Evangelischer Arbeitskreis für Weltmission (EAWM) Elisabeth Antretter

Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) Thomas Hennefeld
Südosteuropagruppe Thomas Hennefeld

Gemischte evangelisch-katholische Kommission Ulrich Körtner
Thomas Hennefeld

Konferenz der Kirchen am Rhein Ralf Stoffers

Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit
(Ansprechpartner) Thomas Hennefeld

Krankenhausseelsorge Michael Meyer

Notfallseelsorge (Vorarlberg) Barbara Wedam

Ökumenischer Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) Erika Tuppy
Thomas Hennefeld
Peter Karner

Österreichische Bibelgesellschaft
Vollversammlung Thomas Hennefeld

Johannes Wittich

Seelsorge für Homosexuelle Gisela Ebmer

Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen (WRK) Thomas Hennefeld

144. Zl. HB 01; 1577/2014 vom 2. September 2014

Bestellung von Mag.a Barbara Wedam zur Pfarrerin der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Feldkirch

Mag.a Barbara Wedam wurde gemäß § 19 Abs. 1 Z. 2 OdgA zur Pfarrerin der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B.
Feldkirch bestellt und mit Wirkung vom 1. September 2014 in diesem Amt bestätigt.
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Erscheinungsort Wien

Der Herr über Leben und Tod hat Frau

geborene Schandl, geboren am 28. September 1917, Witwe
von Pfarrer i. R. Adolf Trimmel, am Mittwoch, dem 3. Sep-
tember 2014, in Baden im 97. Lebensjahr zu sich in die
Ewigkeit berufen.

(Zl. P 401; 1709/2014 vom 11. September 2014)

Der Herr über Leben und Tod hat Frau

Witwe des ehemaligen Pfarres der Evangelischen Pfarr-
gemeinde H. B. Oberwart, Alexander Tölly, am 13. Juli
2014 im 90. Lebensjahr zu sich in die Ewigkeit berufen.

(Zl. HB 01; 1734/2014 vom 16. September 2014)

K i r c h l i c h e M i t t e i l u n g e n

Marie TRIMMEL Juliana TÖLLY


